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Rechtsverordnung 
für die Benutzung kirchlichen Archivgutes 

(Benutzungsordnung) 
Vom 10. August 1992 

Die Kirchcnk·itung h,1 t aufgrund von§ 1 ::' des Archivgesdzes 
vom 11. Februar 19911GVOBI. S. 99) die folgende Rechls\er
ordnung erlassen: 

§ 1
Geltungsbereich 

Diese Rechtsverordnung gilt für die Körperschaften öffentli
chen Rechts nach Artikel 3 Absatz 2 Verfassung sowie ihre 
Dienste, Werke und Einrichtungen (kirchliche Stellen). 

§2
Benutzungsrecht 

(1) Kirchliches Archivgut steht nach Maßgabe des Archiv
gesetzes und dieser Rechtsverordnung kirchlichen und sonsti
gen öffentlichen Stellen sowie allen, die ein berechtigtes Inter
esse geltend machen, auf Antrag für die Benutzung zur Verfü
gung. Dies geschieht grundsätzlich durch persönliche 
Einsichtnahme in einem kirchlichen Archiv nach§ 4 Absatz 1 
Archivgesetz. 

(2) Die kirchliche Stelle kann die Benutzung auch durch

1. Beantwortung von schriftlichen oder mündlichen Anfra
gen,

2. Vorlage oder Abgabe von Reproduktionen oder

3. Versendung udcr ,\uskihe nm kirch1ichcm Archivgut nach
§ 9 und§ 10

ermöglichen. 

lil Die Beantwortung von schriftlichen oder mündlichen 
Anfragen beschränkt sich grundsätzlich auf Hinweise zu ein
schlägigem kirchlichen Archivgut. Ein Anspruch auf For
schungs- und Lesehilfe besteht nicht. 

(-0 Wer kirchliches Archivgut benutzen will, hat sich auf 
Verlangen auszuweisen. 

§3
Benutzungsantrag 

(1) Die Benutzungsgenehmigung ist rechtzeitig vor dem
gewünschten Benutzungstermin schriftlich bei der kirchlichen 
Stelle zu beantragen. Im Antrag ist insbesondere folgendes 
anzugeben (Muster siehe Anlage 1): 

1. Name, Vorname und Anschrift der Antragstellerin oder des
Antragstellers,

2. Name, Vorname und Anschrift der Auftraggeberin oder des
Auftraggebers, wenn die Benutzung im Auftrag von Dritten
erfolgt,

3. Nutzungsvorhaben (Thema der Arbeit) mit präziser zeitli
cher und sachlicher Eingrenzung,
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-1. Zweck der Benutzung; bei wissenschaftlicher Benutzung 
,ind die J\rt der wissenschaftlichc•n J\rbeit und die Hoch
sd1uk ,lll/.ugd,t·n. 

:, .. ·\bsicht der Veri.>flentlichung. 

6. Dem Antrag ist eine besondere Begründung beizufügen,
wenn
a) die Entstehungszeit des kirchlichen Archivgutes weni

ger ,1b 15 lahrL' /urückliegt lll1L'r
b) �chutzwiikl Bl'l,rnge DrillLT bnührt sind.

Die kirchliche Stelle kann ergänzende Angaben und Lnter
lagen, bei Hochschularbeiten eine Stellungnahme der Dozen
tin oder des Dozenten verlangen. 

1:?.) Ändert sich das Nutzungsnirhaben oder dt·r Benut
/ungs/1\'L'ck, i�t ein 1wun J\nlr,ig /ll stellen. Im übnp·n 1st für 
it·den Forschung,gq . .;c•nst,llld ein g,_•,,mdertt'r schriftlicher ;\n
tr,ig zu stellen. 

13) Sollen andere Personen als Hilfskräfte oder Beauftragte
zu den Arbeiten herangezogen werden, ist jeweils ein geson
derter Antrag zu stellen. 

1 -1) !\1it dem 1\nlr,1g \Trptlichtd ,ich die J\ntr,1gstclkrm odL•r 
der :\ntr,1g�teller. d iL· .irchivrcchtlichcn Bestimmungen L'in;:u
halten. 

(5! Die für die Benutzung von kirchlichem Archivgut getrof
fenen Bestimmungen gelten für die Benutzung von Find- und 
Hilfsn'\itteln sowie Reproduktionen entsprechend. Beschränkt 
,ich die lknutzung ,rnf Linsicht in Find- und Hilbmittel. Lrnn 
cl iL' kirchliche StellL auf einen schrirllichen Antr,1g \'L'l/ichtt'n. 

§4
Benutzungsgenehmigung 

(1) lJber den Benutzungsantrag entscheidet, sofern nichts
,rndL'rL'" bc�timrnt i,t, die kirchliclw c;tc,lll'. 

1 :?.1 Dil' ßcnut/Lrng�gt·nehmigung Lrnn unter Bedingungen 
und mit Auflagen erteilt werden. 

13) Die Benutzungsgenehmigung kann außer aus den in§ 10
und § 11 Absätze l bis 3 Archi\·gesetz genannten Gründen 
eingeschränkt oder \·ersagt werden, wenn 

der mit der ßenu tzung verfolglC' L'.1,·eck ,111derwei insbe
:,lHKiert• durch linsichtnahnw in Druckwl'rke uckr ,rndere 
\'eröffentlichungen oder in Reproduktionen, erreicht wer
den kann, 

-, die Antragstellerin oder der Antragsteller gegen archiv
rc'chtliche Bc�tirnmungen versttll�en oder erteiltt· ßc•dingun
gen oder AutL1.L';t'n nicht L'ingch,1l tc•n h,1t, 

.l die Anlragstelkrin oder der :\ntr,igsteller nicht über die 
erforderlichen Kenntnisse zur Auswertung des kirchlichen 
Archivgutes verfügt, 

4. kirchliches Archivgut aus dienstlichen Gründen oder we
gen gleichzeitiger anderweitiger Benutzung nicht verfüg
bar ist oder

5. geeignete Räume und eine Aufsicht nicht zur Verfügung
stehen und die Benutzung bei einem anderen kirchlichen
Archiv nach§ 4 Absatz 1 Archivgesetz nicht möglich ist.

Insbesondere vor Versagung der Benutzungsgenehmigung
ist eine Beratung des Nordelbischen Kirchenamtes (Nordelbi
sches Kirchenarchiv) einzuholen. 

(4) Die Genehmigung, Einschränkung oder Versagung der
Benutzung erfolgt schriftlich durch die kirchliche Stelle. Das 
Nordelbische Kirchenamt (Nordelbisches Kirchenarchiv) er
hält eine Mitteilung. Die Mitteilung�pflicht besteht nicht bei 
familiengeschichtlicher Benutzung. Uber die Einschränkung 

oder\' ersagung der Benutzung ist ein Bescheid mit Rechtsbe
lwlbbelc•l1rung zu erteilen 1 !Vluster siehe.\ nL,ge 2). 

(51 Die f3enutzung r'ri\·,iten SchriftgutL', n,ich �:?. Ab"al/ :; 
Archi\·gest·t1 regelt sich ncich dieser Rechb\·erordnung, e� ,t:i 
denn, im jeweiligen Depositalvertrag sind besondere Bedin
gungen oder Auflagen \·ereinbart. 

(6) Für jeden Benutzer uder jede Benutzerin ist eine geson
ckrtt· .•\kte ,111/.ulegcn. 

§5
Rücknahme der Benutzungsgenehmigung 

Die Benutzungsgenehmigung kann zurückgenommen 1\·er
den, wenn 

1. diL' iür dil' ßL'nulztmgsgL'nL·hmigung \\'c',L'ntliclwn An,L";c1-
bc•n im i)enulzung,,1ntr<1g nicht oder nicht ml'hr /.utrcttt-n.

2. nachtrciglich Gründe bekannt werden, die zur Einschrän
kung oder Versagung der Benutzungsgenehmigung ge
führt hätten oder

3. die Benut?erin oder der Benutzer gegen archinechtliche
ßc,timmungl'n \<'t',l,iLlt odl'r crtl'iltL· 13vdingungl'n 11dc•r
-\urLigc•n nicht pinh,1it

§6
Benutzung im kirchlichen Archiv 

(1 l Kirchliches J\rchi\ gut und Findrnitll'i dürfen nur indMu 
bl'stimmten 1,;iuml'n /ll rt·�tgl'IL'gtl'r L'.c•it unter Aubicht bL'
nut/l \\·c,rden. Es bc�ll'ht kein Anspruch d,ir,rnf, kirchliche" 
Archi\·gut in einer bestimmten Zeit oder Reihenfolge zu erhal
ten. 

(:?.) Eine größere Zahl Hm Archivalien kann gleichzeitig nur 
in bt·sonde•rs begründ den Eillcn vurgelegt werden. 

(,1 [\,, kirchliche .\rLhi1 h,it schriftlich k�t/.uh.ilten, \\ei
che, kirchliche Archi\·gut, gegebenenfc,lls unter welchen Be
dingungen bzw. mit welchen Auflagen, \·orgelegt worden ist. 

(41 Das vorgelegte kirchliche Archivgut, die vorgelegten Re
produktionen sowie Find- und sonstige Hilfsmittel sind mit 
<1llcrc.;l,rgf,1lt 1u bch,rndL'ln Insbl'sonder(' ist t·, nicht gesl,1ttl'l. 

l. den Ordnungs/.ust.rnd des kirchlichen \rchi\·gutes /.LI\ er
andern; er„cheint dieser gestört, ist die Aufsicht zu infor
mieren,

2. Bestandteile des kirchlichen Archivgutes, wie z.B. Blätter,
Siegel, Umschläge und Briefmarken, zu entfernen,

,. im kirchlichl'n Archi \'c',ll l z. ß. schriflliclw frg,inzungl'n und 
Streichungen, Klebe/t·ttel odl'r ,rnderc, ,111/ubringl'n odL·r 

4. kirchliches Archivgut als Schreib- oder Durchzeichnungs
unterlage zu verwenden.

(5) Technische Hilfsmittel des kirchlichen Archivs stehen,
soweit der Dienstbetrieb es zuläßt, zur Benutzung zu Verfü
gung Ein Anspruch auf ihre Benutzung besteht nicht. Eigene 
technische Hilfsmittel (wie z.B. Diktiergerät oder Personal
computer) darf der Benutzer oder die Benutzerin nur mit 
Genehmigung des kirchlichen Archivs verwenden. Diese soll 
in stets widerruflicher Weisen ur erteilt werden, wenn gewähr
leistet ist, daß dadurch weder kirchliches Archivgut gefährdet 
noch der geordnete Ablauf der Benutzung gestört wird. 

(6) Das kirchliche Archiv kann auch die Benutzung von
kirchlichem Archivgut ermöglichen, das von anderen Archi
ven oder sonstigen Stellen zur Benutzung durch Dritte über
sandt wurde. Soweit die versendende Stelle nichts anderes 
wrfügt hat, gelten die Vorschriften dieser Rechtsverordnung 
entsprechend. 
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(7) Die kirchliche Stelle kann Öffnungszeiten des Lesesaals
sowie sunstigC' Restimmungc•n, diL• Lkm SchuU des kirchliclwn 
Arcl11\·guks und ei1wm ge"rdndc•n AbLiut der ßenut,ung 
dienen. in c•iner Lesesaa]l>rdnung regeln. 

§7
Benutzung \'On Kirchenbüchern 

(1) Kirclwnbücher (J\mhhandlungsbiicher) werdc•n ;\rchi\·
gut, wc•nn sie• tür die ],1ufendc• Verwaltung n1,·ht mc•l1r lwrnitigt 
wenkn. sp;itestens ,1lwr .,1) J,1hre nach dem let,tl'n Lintrag. 

(2) Die Beweiskraft von Eintragungen in Kirchenbücher
nach Inkrafttreten des Personenstandsgesetzes vom 1. Januar 
1876 erstreckt sich nur auf die kirchlichen Amtshandlungen. 
Ausnahmen im Rahmen des Personenstandsrechtes sind mög
lich, WL'llll die c•ntspreclwndc·n standcs,1mtli,licn Unterl,1gen 
nacln\·L·isiich vernichtd ,,der verscholkn srnd. 

(3) Liegt eine fasatzüberlieferung der Kirchenbücher nir
(z.B. iv!ikrofilm, Mikrofiches, Veröffentlichung), ist die Bemlt
zung der Originalkirchenbücher (Erst- und Zweitschriften) 
gemäJs § -l Absatz 3 Nr. 1 unzulässig. 

(-l) Rq1ruduktionen g,lll/L'f Kirclwnbiiclwr zur Weiterl1e
nutzung durch Dritte an ,mdnem Ort s11wic• d,1s Fertigen \'L)ll 

Fotokopien aus Originalkirchenbüchern sind unzulässig. 

§8
Anfertigung und Benutzung von Reproduktionen 

( l) l\q1n1duktimwn und '\achbildungen nlll kirchlichc•m
1\rchi\·gut kiinnc•n auf schriftliclwn 1\ntr,1g im R,1hmen dc•r 
technischen und personellen Möglichkeiten des kirchlichen 
Archi\·s angefertigt werden. Das kirchliche Archiv entschei
det, ob und nach welchem Verfahren Reproduktionen und 
Nachbildungen möglich sind. Der Benutzer oder die Benutze
rin d,1ri R'-·produktionc•n und N,ichbildungc111. nicht selb<c'r an
fortigl'n DiL' 1\rbeikn sind gdJührenpflichti1·;. 

(2) Ein ,\nspruch aut l lerstellung von Reprnduktionen und
Nachbildungen besteht nicht. Insbesondere besteht kein An
�pruch darauf, daß Aufträge in einer bestimmten Zeit durch
geführt werden. In der Regel werden nur Teile von Archi\·a
liencinheiten reproduzic•rt. 

(:,) Rcpuduktionen und '\achbildungL'll \'Oll kirchliclwm 
Arclü\·gut werden nur hergestellt, soweit dobei eine Gd,ihr
dung oder Schädigung des Archivgutes ausgeschlossen wer
den kann. Aufnahmefilme (;\Jegative) und sonstige Reproduk
tionsvorlagen mit Ausnahme der zur unmittelbaren Abgabe 
bestimmten ßildträgcr wie \Tikrofilmc oder Diapositive blci
lwn Lig'-•ntum des kirchl1clwn 1\rchivs. DiL' 1 krstl'llung lldc-r 
Abgabe \'Oll Reproduktic,nL'll und N,1chbildungc'n k,11111 ,n1ch 
versagt oder eingeschränkt werden, wenn sich das kirchliche 
Archivgut wegen seines Formats nicht zur Reproduktion oder 
Nachbildung eignet. 

( 4) Reproduktionen und Nachbildungen dürfen nur mit Zu
stimmung des verwahrenden kirchlichen Archivs, nur zu dem 
ursprünglich angegebenen Zweck und nur unter Angabe des 
verwahrenden kirchlichen Archivs sowie der von diesem fest
gelegten Signatur und unter Hinweis auf die dem kirchli
chen Archiv zustehenden Veröffentlichungs-und Vervielfälti
gungsrechte vervielfältigt oder an Dritte weitergegeben wer
den. Die Weiterverwendung der Reproduktionen und 
Nachbildungen für ein anderes Forschungsvorhaben als das 
beantragte bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des kirch
lichen Archivs. 

(5) Reproduktionen von Findmitteln über uneingeschränkt
zugängliches kirchliches Archivgut werden nur abgegeben, 
wenn das Archivgut abschließend geordnet und verzeichnet 
ist. 

§ 9
Versendung von kirchlichem Archivgut 

( l) Auf bL·gnmdetL'll i\ntr,1g k,rnn in ;\usnahnwfällen kirch
liches Arclü\·gut zur nichtamtlichen ßenutzung an hauptamt
lich verwaltete auswärtige Archi\·e in der Bundesrepublik 
Deutschland \·ersandt werden, sofern sich diese \·erpflichten, 
das Archi\·gtlt in ihren Diensträumen unter ständiger fachli
cher Aufsicht nur dem J\ntragsteller oder der :\ntragstellerin 
vorzuk•gen, c•� dic>bstahl- und fL'UL'rsiclll'r zu \'L'n\·,1hren und 
das Archi\·gut n,1eh 1\blauf dL•n·uni kirchlichen:\ rchiv gesetz
ten Frist, die L\\·ei Monate nicht überschreiten soll, in der von 
diesem bestimmten Versendungsart zurückzusenden. Die 
schriftliche \'erpflichtung des auswärtigen Archi\·s hat die 
Antragstellerin oder der Antragsteller vor der \'ersendung 
lwizubringen. Die VL•rsL•mlun,c; \'\ll1 kirchlichem ,\rchivgut 
darf nur mit ,chriftlicher CL'nchmigung des '\,,rcklbisclwn 
Kirchenamtt•� ( '\ordelbisches Kirchenarchiv) erfolgen. 

(2) Die \'ersendung von kirchlichem Archi\·gut an Privat
personen - ausgenommen Eigentümer (Depositalgeber) - ist 
nicht zulässig. 

Cl) Die \'er,c•ndung von kirchlichem 1\n-hi\·gL1t zur ,1mtli
chen Renut/ung c·rfolgt im !\ahmen der ;\mtshiltc-. 

(4) Von der \'ersendung ausgenommen ist kirchliches Ar
chivgut, das einen besonderen \\'ert hat oder eine Zusammen
fassung von'\ achrichten über eine größere Zahl \'Oll Personen 
und Ereignissen beinhaltet (z.B. Kirchenbücher. Protokollbü
cher, Chroniken, Rc•clmungsbLiclwrl. 

('i) Vor der \'c•rsendung ist \'c1m kirchlichen :\rd1iv zu prü
fen, ob der Benutzungszweck durch die Versendung von Re
produktionen erreicht werden kann. § 4 Absatz 3 Nr. 1 und§ 
8 gelten entsprechend. Eine Sendung soll höchstens zehn Ar
chivalieneinheiten umfassen. 

(6) Die\ L'r,c•ndung von kirchlichem ;\rchi\·gut c•rfolgt nur
auf dem Post- c1ckr DienstwL·ge. IJie Kosten trag'-·n d iL'jc•nigen, 
die die Versendung beantragt haben. Das kirchliche Archivgut 
ist bei Versendung als Wertpaket seinem Wert entsprechend, 
mindestens aber mit 1000,- D.\l zu versichern. Der Sendung 
ist eine Empfangsbestätigung beizulegen, die die Archivsigna
tur und ggf.die Rl,1ttzahl der 1\rchi\·aliL•m•inhcit suwiedie Bitte 
an d,1s empfangende 1\rchiv zur umgehenden l�ucksendung 
dc•r F:mpf,rng,bc•sLitigung enthalten rnuK 

(7) Nach Rucksendung des kirchlichen Archi\·gutes sind
Zustand und \'ollständigkeit durch das aufbewahrende kirch
liche Archi\· zu überprüfen. Werden Mängel oder Verluste 
festgestellt, so ist dem Nordelbischen Kirchenamt (\)ordelbi
schc•s Kirclwn,uchiv) um·erzuglich unkr VorL1,l';L' der 1':tnp
fongsbest:-itigu ng zu lwrichtl'n. 

(8) Die Benutzung des versandten kirchlichen Archivgutes
richtet sich nach den Vorschriften dieser Rechtsverordnung. 

(9) Aus dienstlichen Gründern kann versandtes kirchliches
Archivgut jederzeit zurückgefordert werden. 

§10
Ausleihe von kirchlichem Archivgut 

(1) Zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere für
Ausstellungen, kann kirchliches Archivgut_unter Bedingun
gen und mit Auflagen ausgeliehen werden. Uber die Ausleihe 
ist zwischen dem Leihgeber und dem Entleiher ein Leihvertrag 
(Muster siehe Anlage 3) abzuschließen, der der Genehmigung 
des Nordelbischen Kirchenamtes (Nordelbisches Kirchenar
chiv) bedarf. 

(2) Eine Ausleihe ist nur zulässig, wenn gewährleistet ist,
daß das ausgeliehene kirchliche Archivgut wirksam vor Ver
lust, Beschädigung und unbefugter Nutzung geschützt wird 
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und der im Vertrag genannte Zweck nicht durch Reproduktio
nen (ider Nachbildungen erreicht werden kann. ti 8 gilt ent
sprechend. 

§ 11
Belegexemplar 

Von jeder im Druck, maschinenschriftlich oder auf andere 
Weise vervielfältigten .,\rbeit, die unter wesentlicher Verwen
dung von kirchlichem Archi\·gut eines kirchlichen Archivs 
verfaßt wurde. ist dem kirchlichen Archiv unentgeltlich und 
unaufgefordert ein Belegexemplar zu überlassen. Ist der Anteil 
des benutzten kirchlichen Archivgutes am Ce'>amtwerk ge
ring, so ist die Veröffentlichung unter Angabe des Titels, Ver
lages, Erscheinungsortes und -iahres bzw. der Zeitschrift dem 
kirchlichen Archiv c111Zll/.eigen. 

§ 12
Gebühren und Auslagen 

Gebühren und Auslagen für die Inanspruchnahme des kirch
lichen Archi\·s werden nach§ 11 Absatz 4 Archi\·gesetz i. V. 
m. der Archivgebührenordnung in der jeweils gelten Fassung
erhuben.

§ 13
Schlußbestimmungen 

(1) Diese Rechtsverordnung tritt am Tage nach der Verkün
dung in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Rechtsverordnung für die Benut
zung der kirchlichen Archivalien (Benutzungsordnung) \·om 
23. Februar 1980 (GVOB!. S. 80) außer Kraft.

Kiel, den 10. August 1992 

KL '\ r. 487 / L/2 

Die Kirchenleihmg 
Kohl wage 

Bischof und Vorsitzend er 

Nr. 17 
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1 [.\1uster] Anlage 1 

Benutzungsantrag 

An 

1 

L 

Ndme und .c\nschrift 
des kirchlichen 
Arch ivtrii gers 

l. Lunarnc:

2. Beruf:-� _ _ _ __ ___ _ _ ___ __ ____ _

l 
Eingangsdatum: 

Az.: 
J 

J 

3. Staatsangehörigkeit: �

4. Anschrift: _ _ __ ____ _ _ _ _____ _ _ __ __ ____ _ __ _ ____ ____ ____ ____ _
Straße PLZ Wohnort 

5. '\ ame und Anschrift des Auftraggebers oder der Auftraggeberin ( wenn die Benutzung nicht ausschließlich in eigener Sache
erfolgt) \lder des Lktr('U('rs udcr lll'r Dl'trC'uL"rin:

6. Nutzungs\·orhaben (Thema sachlich und zeitlich eingrenzen)

7. Ich bitte um Vorlage folgender Archivalien:
1 Llittc Extrablatt a\, Anlage\ crwcnden)
Besondere Begründung als Anlage beifügen, wenn die Entstehungszeit des kirchlichen Archivsguts weniger als 15 Jahre
zurückliegt oder schutzwürdige Belange Dritter berührt sind(§ 3 Abs. 1 Nr. 6 Benutzungsordnung).

8. Zweck der Benutzung*

- vvisscnachaftlich 1Art der Arbl'it und Hoch�chuk ,rngl'lwn)

- heimatgeschichtlich

- familiengeschichtlich

- Wahrung persönlicher Rechte

- gewerblich
- Sonstiges- --- - -- -------------------- ---- ---- ------------ --

9. Veröffentlichung* - beabsichtigt als

- nicht beabsichtigt
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lll. Ich wünsche als Benutzungstermin den-- - ----- - - --. 

11. Ich verpflichte mich, die archi\·gesetzlichen Bestimmungen (iföbesondere An:hi\·gesetz, Benutzungsordnung und
Archivgebührenordnung in der jeweils gültigen Fas:mng) einzuhalten.

lch erkläre insbesondere, daß ich bei der Verwertung von Erkenntnissen aus Archi,·alien, die jünger sind als 60 Jahre, die
Urheber· und rersönlichkeitsschutzrechte sowie dc•n Schutz dn berechtigtL'n Interessen Dritter beachten werde und cfaf;
id1 für die\ erld/ung dieser RL·chte einstehe (s 3 .'lbsatz l Nr. 6 TIL·nutzungsordnung1.

12. Ferner wrpflichte ich mich, Reproduktionen und Nachbildungen kirchlicher Archi\·alien nur mit Genehmigung des
kirchlichen . ..\rchivs für andere Forschungs\·orhaben zu verwenden oder an Dritte weiterzugeben (§ 8 Absatz -±
Benutzungsordmmg).

13. '\Jach Veröffentlichung meiner Arbeit bin ich bereit, dem kirchlichen Archiv ein Belegexemplar unentgeltlich und
unaufgefordert zu überlassen oder das Erscheinen der Arbeit anzuzeigen(§ 11 Benutzungsordnung).

l-t. a) Die Erhebung dL'r vorstdwmkn AngabL'n i,t zum ZwL'cke dc•r flnatung der Tic·nutzer und TIL'nutzc-rimwn und der 
Auskih v erbuchung unL'rti1;1 ich. Ich willige c•i n, d als meine Ang,1 ben für d icsL' Z \\·L·c·kc verarbL'i tl't und ).'..L'nutzt wL'rd c'l',. 

b) Ich bin ferner damit eim·erstanden, daß anderen Benutzern oder Benutzerinnen, die das gleiche oder ein ähnliches Thema
bearbeiten, hiervon Kenntnis gegeben werden kann.*

_____________ _ _ _  , den _____ _ _ _  19 
(UntL'rschnft1 

Genehmigungsvermerk des kirchlichen Archivs: 

______________ , den--·· _ ____ _19 
(Unterschrift) 

* Zutreffendes bitte ankreuzen 
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Ort/Datum 

l. Dl.'r Antrag ist in kopie zu den Akten zu nehmen. Ersbchrift wird dem Benutzer oder der Benutzerin aw,gehandigt.

2. Genehmigt:

3. Beratung durch:

-l Cebi.1hrcnpflichlig 1'1 ne1n 

5. Belegexemplar: ja nein 

6. \·orgelegte Fin d mittel und Archi,·alien (s. Rückseite l

7. lk·dingungcn und \utbgt'll ti.1rdic lk·nulzung:

ja siehe Bescheid über Einschränkung 

bzw. Versagung der Benut1tmgsge

nehmigung vom 

Az .. 

nein 

8. \i1ttdhmg an das :-,.:urddbische Kirclwnamt/Nordelbi,che Kirchenar, hi\· nach§ 4 ;\b�,11; 3 und 4 ßenut;ung�ordnung

lJ 7"\,ichwcis der Bcnul/\.'rl,igc: 

10. \ \'\ L / z.d.A. / \\' eglegesache

(Cnterschrift) 
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L 

Absender 
Name und J\n,,·hritt de, kirchli,·lwn 
Archi\·trägers 

An 

GVOBl. 1992 
------

[:vfuster] 

l 

Bescheid 
über Einschränkung bzw. Versagung 

1 
Ort/Datum 

Az.: 

der Benutzungsgenehmigung gem. § -l Benutzungsordnung 

KL'tr.: Ihr J\ntr,1g ,rnf Kenulzung J...irchlichcn J\rchi\·guts 

Sehr geehrte 

Ihr o.g. :\ntrag ,rnf Kenutzung kir,·hlichen .\rchivguh wird 

- unter folgenden Bedingungen bzw. Auflagen genehmigt:

a) Einsichtnahme ______ ___ ______ __ 

b) Herstellung von Reproduktionen _ __ _

- nicht genehmigt, weil

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Nr. 17 

Anlage 2 

Gegen diesen Bescheid kann gern. Art . 116 Absatz 2 Verfassung der NEK i.V.m. § 46 Nr. 1 EinfG innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Beschwerde eingelegt werden. Die Beschwerde ist bei mir [Bezeichnung der kirchlichen Körperschaft und 
Anschrift siehe oben] schriftlich oder mündlich zur Niederschrift einzulegen. 

Mit freundlichen Grüßen 
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zwischen 

vertreten durch 

nach�tehend \ erleiher genannt 

und 

d 1:·m ,: der 

in 

vertreten durch 

über (genaue Bezeichmmg des Leihgegenstandes) 

für (genaue Bezeichnung der Gebrauchsabsicht) 

GVOBI. 1992 Seite 305 

[.\1uster] Anlage 3 

LEIHVERTRAG 

[kirchliche Stelle] 

(Name, Anschrift) 

l'.\Jarne] 

§ 1

Unkr ausdrücklichl'r A nerkl'nnung ckr F1gentumsrl'chte dl's Verleihers wird dL'm EntleihL'r der CL•brauch dL'r S,iclw unentgelt
lich gestattet. 

§2

(1) Der Entleiher ist n'rpflichtet, für eine ordnungs- und sachgemäße Aufüewahrung und Aufstellung der Sache zu sorgen.

(2) Er ist verpflichtet, die Sache vor Schäden jeder Art, insbesondere aus Einwirkungen des Raumklimas und durch Besucher
,u schütlL'n. 

(3) Der Entleiher verpflichtet sich, für eine sachgemäfse Diebstahls- und Feuersicherung zu sorgen und die Leihgabe auf seine
Kosten für die Dauer der Leihe einschließlich der Transporte (von Standort Zll Standort) gegen alle Gefahren in Höhe von
....... DM zu versichern. 

§3

(1) Veränderungen, Ergänzungen und Restaurierungen der Sache dürfen nur im Einvernehmen mit dem Verleiher und dem
Nordelbischen Kirchenamt als kirchliche Aufsichtsbehörde durchgeführt werden. 

(2) Die Vergabe, Durchführung und Kostentragung von Restaurierungsarbeiten ist vor deren Beginn mit dem Verleiher und
Eigentümer zu klären. 

(3) Wird die Einholung der Genehmigung für etwaige Arbeiten i.S.v. Abs. 1 unterlassen bzw. werden diese Arbeiten trotz
Versagung der Genehmigung durchgeführt, so trägt der Entleiher die hierfür entstehenden Kosten. Bei einer etwaigen 
Rückforderung der Sache durch den Verleiher steht dem Entleiher ein Anspruch auf Ersatz der entstandenen Kosten nicht zu. 
Die Eigentumsverhältnisse bleiben davon unberührt. 

(4) Die gewöhnlichen Kosten der Erhaltung der geliehenen Sache hat der Entleiher zu tragen.

(5) Veränderungen und Schäden an der Sache sowie der Verlust der Sache sind dem Verleiher unverzüglich anzuzeigen,
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§4
Der Entkilwr darf von der gelk·hencn Sache kei1wn andl'rcn .1ls den Ycrtr.1gsgemfü?en Cebr.1uch maclwn. Er ist oh11L' die 

Erbubnis des Verleihers nicht bereclüigt, den Cebrauch der S.1che einem Dritten zu überlassen. 

§5

Der Entleiher haftet für jedes Verschulden und ist dem Verleiher für die an der Sache entstandenen Schäden zum Schadens
ersatz verpflichtet. 

§6

(1) Der Leihvertrag wird für die Zeit vom _ _____ _ _ ________ bis
geschlossen. 

(2) Die entliehene Sache ist spätestens am letzten (\Nerk-)Tag der vereinbarten Leihfrist zurückzugeben.

(3) Pflichtverletzungen aus diesem Vertrag, insbesondere der nicht sachgemäße Lmgang mit der Si1cl1L' bzw. die Cefohr
dn,hender Sch,iden berechtigen den Verleiher zur fristlosen Kündigung und verpflichtl'n den Entleiher /ur unverzüglichen 
Herausgabe der Sache. 

§7

Bei Streitigkeiten aus diesem Vertrag haben die Beteiligten vor Beschreiten des Rechts,\'eges das Nordelbische Kirchenamt in 
Kiel .1nzurufen. 

§8

Gerichtsstand ist der Sitz des Verleihers. 

§9

/\nderungen, Erg;inzungen und '\eben.1breden bedürfen der Schriftform. 

§ 10

Der Entleiher übernimmt die Kosten für Verpackung und Transport. 

§ 11

Besondere Auflagen/ abweichende Vereinbarungen: 

§ 12

Der Beschluß des Verleihers über den Leihvertrag bedarf zur Rechtskraft der kirchenaufsichtlichen Cenehmigung des l\ord
t·lbischen Kircl1L'nan1tes n.1ch Art. l:i Abs. 2 ßuchst,1be f der Verfossung der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche 
\'0m 12. Juni I97h i.d.F. [der ßek,rnntmachung vom 21. :\lovember l 1N11 (CVOBl. S. 313) 1. 

____________ _ __ , den _____ _____ _ 
Ort Datum 

Verleiher Entleiher 
(Unterschrift mit Siegel) 

Genehmigungsvermerk:------·-----------------
(Nordelbisches Kirchenamt) Datum 
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Rechtsverordnung 
über die Gebühren für die Benutzung kirchlicher Archive 

(Archi vge b ührenordn ung) 
Vom 10. August 1992 

Die Kirchenleitung hat aufgrund von § 11 Absatz 4 i.V.m. 
§ 12 des Archivgesetzes vom 11. Februar 1991 (GVOBl. S. 99)
die folgende Rechtsverordnung erlassen:

§1
Gebühren und Auslagenerstattung 

Cl) Für die Benutzung des im Besitz kirchlicher Archive 
befindlichen Archivgutes sowie für die von kirchlichen Archi
\-en erbrachten Leistungen werden Gebühren nach dieser 
Rechtsverordnung erhoben. Gebührengläubiger ist der Träger 
des kirchlichen Archivs nach§ 4 Archivgesetz. 

(2) Gebühren werden auch für die Abgeltung des Rechtes
auf Wiedergabe oder der Reproduktion von Archivgut unbe
schadet der Ansprüche Dritter erhoben. 

(3) Die Auslagen, die den kirchlichen Archiven durch
Dienstleistungen oder auch durch Beauftragung Dritter im 
Namen der Benutzerin oder des Benutzers entstehen, sind zu 
erstatten. 

§2
Gebührenpflicht 

Gebühren sind wie folgt zu erheben: 

1. bei Benutzung von Archivgut im kirchlichen Archiv
für private (z.B. genealogische Arbeiten) und
gewerbliche Zwecke, an denen kein kirchliches
oder s�mstiges öffentliches Interesse besteht,
bis zu 1 /2 Tag (.Je Stunden)
bis zu 1 Tag

2. bei Benutzung in anderen kirchlichen,
kommunalen oder staatlichen Archiven, an die
Archivgut zu diesem Zweck versandt wird,

5,-DM 
10,-DM 

je Archivale 5,-DM 

3. für schriftliche Auskünfte bei privaten oder
gewerblichen Anfragen, sofern kein kirchliches
oder sonstiges öffentliches Interesse besteht
je angefangene halbe Stunde 20,-DM 

-L für die Anfertigung von Regesten, Übersetzungen,
Gutachten und Abschriften
je angefangene halbe Stunde 20,-DM 

,. bei Tätigwerden einer technischen Fachkraft 
(z.B. im Bereich der Repographie) 
je angefangene halbe Stunde 10,-DM 

6. für die Beglaubigung von Abschriften aus
Archivgut je 10,- DM 

7. für die Abgeltung des Rechtes auf Wiedergabe/
Reproduktion bei gewerblicher Zweckbestimmung

je 100,-DM 

§3 
Gebührenbefreiung 

(1) Gebühren werden nicht erhoben:

1. von einer der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen an
gehörenden Kirche, von staatlichen und kommunalen Stel
len, wenn ein dienstliches Interesse vorliegt,

2. für Auskünfte über ein bestehendes oder früheres Dienst
verhältnis im kirchlichen Dienst und für Zeugnisse über den
Besuch von kirchlichen Bildungseinrichtungen, soweit ein
berechtigtes Interesse besteht,

.,. wenn sich die Inanspruchnahme der kirchlichen Archive in 
vertretbarem Umfang hält, wissenschaftlichen oder heimat
kundlichen Zwecken mit dem Ziel einer Veröffentlichung 
dient oder ein sonstiges kirchliches oder öffentliches Inter
esse besteht. 

(2) Gebühren können unter Anwendung von § 25 der 
Rechtsverordnung für das kirchliche Haushalts-, Kassen- und 
Rechnungswesen \'Om 19. November 1977 (GVOBl. S. 275) 
,c;estundet, niedergeschlagen oder erlassen werden. 

§4
Auslagenerstattung 

(1) Auslagen sind nach§ 1 Absatz 3 zu erstatten, insbeson
dere für 

1. Versendung von Archivgut
(z.B. Verpackung, Porto, Versicherung),

2. fotographische Aufnahmen
(Negative, Abzüge, Diapositive).

(2) Für Fotokopien sind pauschal zu erstatten:

1. DIN A 4 je Kopie 0,50 DM 
2. DIN A 3 je Kopie 1,00 DM 
3. Readerprinter je Kopie 1,00 DM 

§5
Höhe und Fälligkeit 

Die Gebühren sowie die Erstattung von Auslagen werden 
unabhängig von dem Ergebnis der Ermittlungen fällig. Vor
auszahlung kann verlangt werden. Es ist ein „Bescheid über 
Gebühren und Auslagen" mit Rechtsbehelfsbelehrung (Mu
ster siehe Anlage) zu erteilen. Gegen diesen Bescheid kann 
gemäß Artikel 116 Absatz 2 Verfassung Beschwerde eingelegt 
werden. 

§6
Schlußbestimmungen 

(1) Diese Rechtsverordnung tritt am Tage nach der Verkün
dung in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Rechtsverordnung über die Erhe
bung von Gebühren für die Benutzung kirchlicher Archive
(Gebührenordnung) vorn 23. Februar 1980 (GVOBlS. 84) außer
Kraft.

Kiel, den 10. August 1992 

KL-Nr. 488/92 

Die Kirchenleitung 
Kohl wage 

Bischof und Vorsitzender 
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:'\ame und Anschrift des kirchlichen 
Archivträgers 

,\bsender: 

HL>rr/Fr.iu 

GVOBl.1992 

[MUSTER] 

Ort/Datum 

,\.1.: 

J 

Bescheid über Gebühren und Kosten 
gern.§ 5 Archhgebührenordnung (GVOBI. 1992 S. 307) 

Betr.: Ihr Besuch bei uns am/ \'Om - bis 

1hr Antrag vom 

Zu dem o.g. Betreff \\·erden folgende Gebühren/Kosten erhoben: 

l. Gebühren

l. für privatl' und gewerbliche Benutzung
(bis zu 1 / 2 Tag - 4 Stunden - :i,- DM,
(bis zu 1 Tag 10,- DM)

.., für Ver�endung von /\rchi\·gut 
(je /\rchi\·,1k \- DM) 

3. für schriftliche Auskünfte bei privaten und
gewerblichen Anfragen (je angefangene halbe
Stunde 20,- DM)

4. für die Anfertigung von Regesten, Übersetzungen,
Gutachten und Abschriften (je angefangene halbe
Stunde 20,- DM)

5. bei Tätigwerden einer technischen Fachkraft
(je angefangene halbe Stunde 10,- DM)

6. für die Beglaubigung von Abschriften aus
Archivgut

Übertrag: 

J\r. 17 

Anlage 
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- für die Abgeltung des R('chtes auf Wiedergabt'/ 
Reproduktion bei gev,;erblicher l'.weckbestimrnung 
(je 100,- DM) 

II. Auslagen

1. für Versendung von Archivgut
(Verpackung. Porto, Versicherung etc.)

2. für fotografische Aufnahmen
(Negative. Abzüge, Diapositiv(')

3. für Fotokopien
(DTl\' A 4 je Kopie 0,50 DM; DTl\' A 3 und
Readerprinter je Kopie 1.00 D.l'vl)

Gesamtsumme: 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Übertrag: 

Gegen diesen Bescheid kann gern. Art. 116 Absatz 2 Verfassung der NEK i. V. m. § .Jc6 Nr. 1 EinfG innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Beschwerde ein,L:,elegt \\·erden. Die Beschwerde i,t bei mir (Be,eidrnung d1c·r kirchlichen Kürperschaft und 
Anschrift siehe oben) schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Wir bitten um Überweisung der Gesamtsumme aui unser Konto (Nr. 

Kreditinstitut BLZ 

stelle ... 

.... ) unter Angabe der Haushalts

......................... sowie des obigen Aktenzeichens. 
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Bekanntmachungen 

Bekanntgabe von Tarifverträgen 

Kiel, den 7. August 1992 

\ Vir veröffentlichen nachstehend die folgenden vom \'er band 
kirchlicher und diakonischer Anstellungsträger l'\ordelbien 
(\'KDi\-NEK) ge,chlc,c,sc·nrn T,irit\ertr:igc, die in alll-n F:Hlcn 
f',L',c ll1LiL-rt, ,1bcr mit jeweils gleichem\ \'urtl,1ut ,im 2(1 \ L1i 1992 
mit den in dL•n Al0drucken bczcichnvtcn Mitarbeitcwrganisa
tionen abgeschlossen wurden: 

1. Vergütungstarihertrag Nr. 8 zum KAT-NEK,

..., \fonatslohntarif\·ertrag Nr. 8 zum KArbT-NEK,

, . \usbildungs\ L·rgütungstaritn•rtr.i)-:; ;'\Jr. 7 /.um MT\ -\/ubi,

-t ,\usbildungsn·rgütungstaritwrtr,1g Nr. 4 fiir Schül0rin-
nen und Schüler, die nach Maßgabe des Krankenpflegege
setzes oder des Hebammengesetzes ausgebildet werden, 

:i .• Änderungstarif\·ertrag Nr. 1 zum Tarifvertrag über die 
Regelung dl'r ,\rbeitsbcdingungen der Pr,1ktik,mtinnen 
und l'raktibntc·n iTV l'rakt), 

h. Entgcltlarih·t..•r-trc1g Nr. -l für ,\f/tl' und Autinncn im 
Praktikum, 

7. Anderungstarifwrtrag Nr. 6 zum Tarifvertrag über ein
Crlaubsgeld für nichtbeamtete �litarbeiter,

S .. \ndcningstarifrertrag Nr. 3 ;um Tarif\·ertrag über ein 
L'rlaubsgeld tür :\uszubildendv, Lernschwe<:,krn und 
Lernpfleger, 

9. Anderungstarifn·rtrag Nr. 2 zum Tarifvertrag über ein 
Urlaubsgeld für A.rzte/ Ärztinnen im Praktikum, 

Hl .. Änderungstarifwrtrag Nr. 4 zum 'vlanteltarifvertrag für 
. \uszubildendc·. 

11. Tarifvertr,1g /Ur ,\ufhebung dt..·.s Taritvertragc, tibt..•r eine
Zulage an Auszubildende.

Der Inhalt der Tarifwrträge ist Yom VKDA-NEK mit Rund-
5chreiben Nrn. 6/92 und 8/92 vom 26. 'vlai und 30. Juni 1992 
bek,mntgegeben und erläutert worden. 

Für dil' außertc1ritlic-h besch:ittigtL·n \htarbeiter, insl>c,pndc
rc die geringfügig llcsch:-iftigtcn im ',inne des § 3 ßuchsl. e 
KAT /.KArbT, empfehlen wir, deren Bezüge rückwirkend ab 
1. Januar 1992 um 5,-lc v.H. zu erhöhen (vgl. NEK-\litt. 1992
S. 177).

Az.: 3211 - D II 

. '\(1rciclbisclws Kiclwnamt 
Im ;\uttraf', 

Grohmann 

Vergütungstarifvertrag Nr. 8 
zum Kirchlichen Angestelltentarifvertrag (KAT-NEK) 

vom 20. Mai 1992 

Zwischen 

dem Verband kirchlicher und diakonischer 
Anstellungsträger Nordelbien (VKDA-NEK), 

vertreten durch den geschäftsführenden Vorstand 
- einerseits -

und 

der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft 
Landesverbände Hamburg und Schleswig-Holstein 

derCe1,c•rbch<1ttOttentliclw l)ienste, Tr,111,porl und Verkehr 
Bezirks\·erwaltungen Hamburg und Nord\\·est 

der Gewerkschaft Gartenbau, Land- und Forstwirtschcift 
Landesbezirk Nordmark 

dem \'erband 
Kirchlich....r Mit,rbciter "-s,,rdl'lbicn 

wird auf der Grundlage der Tarifverträge n,m 5. November 
1979 für die unter den Geltungsbereich des Kirchlichen Ange 
stelltcntarifvertrages (K.-\T-\:"EK) fallenden \litarbeiter folgen
des vereinbart: 

§1
\ ergütungen für die Monate Januar bis April 

bzw. Januar bis Mai 1992 

Der \·ergütungstarih-ertrag Nr. 7 zum KAT-l'\EK vom 
15. April 1991 gilt für die i\ngcstdlten der \'ergütungsgru ppen

a) IX b bi, III und Kr. 1 bh 1--.:r. XI II tür dw \1nn,1le Januar L,i,
i\pnl [L/92,

b) II a bis I für die Monate Januar bis Mai 1992.

§2
Finmal?ah!ung 

(I I l)ie .'\ngl'stellten der Vergütungsgruppen I X  b bi, 111 
und 1--.:r.1 bis Kr. XIII, die am 1. Januc7r 1992 ,clwn und am 1. \1ai 
1992 noch in einem Arbeitsverhältnis zu de1nselben Anstel
lungsträger gestanden haben, erhalten eine Einmalzahlung. 

Hat das Arbeitsverhältnis nach dem 1. Januar 1992 begonnen, 
tritt an dic Stefü, des 1. J„nuar 1992 der erste Tag des ersten 
\·olkn l--.:,1lendermon,1h des Bestehens dL'" \rbeitsverh,iltni,
scs. 

(2l Die Einmalzahlung beträgt für die Angestellten der Ver
gütungsgruppen 

a) IX b bis V a/b und Kr.Ibis Kr. XIII
b) J\' b bis III

750,- D\!, 
600, D\L 

In den F1illen des§ 2,c; ,\b':>. 1 und des� ,11 KAT-Nf:K sll'ht 
von dem 111 Betracht kommenden Betrag der nach der anLu
wendenden Vorschrift für den Angestellten maßgebende Vom
hundertsatz zu. 

§ 3-l Abs. 1 Unterabs. 1 Satz 1 .KAT-NEK gilt entsprechend .

Für die• ,\nwendung der Untcrabs{it/t..' 1 bis .1 sind die \t'r
hiiltni"'c .im 1. Januar I LJLJ:'_ b/w. - in den F;,JJen des ;\bs,1l/t..', 1 
Unterabs. 2 - am ersten Tag des ersten vollen Kalendermonats 
des Bestehens des Arbeitsverhältnisses maßgebend. 

Die Einmalzahlung vermindert sich um ein Viertel für jeden 
vollen Kalendermonat , für den der Angestellte keinen An
spruch auf Bezüge (Vergütung, Urlaubsvergütung oder Kran
kenbezüge) gehabt hat. In den Fällen des Absatzes 1 Unter
abs. 2 \'ermindert sie sich ferner für jeden nachdem 31. Dezem
ber 1991 und vor dem ersten vollen Kalendermonat des 
Bestehens des Arbeitsverhältnisses liegenden Kalendermonat 
um ein Viertel. 

Die Verminderung nach Unterabsatz 5 Satz 1 unterbleibt für 
die Kalendermonate, in denen dem Angestellten wegen Ab
laufs der Krankenbezugsfrist keine Bezüge zugestanden ha
ben, sofern er für mindestens einen der maßgebenden Kalen
dermonate Anspruch auf Bezüge gehcibt hat. 

(3) Hat der Angestellte vor dem 1. Mai 1992 bei demselben
Anstellungsträger in einem unter dem Kirchlichen Arbeiterta-
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rihertrag (KArbT-1'\EK) fallenden Arbeitsverhältnis gest,m
dcn. bemifst -,ich die Einmalzahlung mch den cnhpreclwndcn 
Vurschrilten des Munatslohntarifvertragcs Nr. ::; zum K\rbT
NEK vom 2D \,lai 1992. 

(--ll l)ic Finrn,,lz.ihlung wird bei der ßenwssung sonstiger 
Leistungen nicht berücksichtigt. 

Protokollnotizen zu den Absätzen 1 und 2: 

1. H,lt das . .\rbeitsvcrhiiltnis, \\ eil der 1. Januar \ Vuchen!L·icr
tag ist, der 1. und 2. Februar und der 1. März 1992 auf ein
\\'ochenende gefallen sind, erst am 2. Tanuar. am 3. Februr1r
bzw. ,,m 2. Miir/ lc!92 bcgunnen, i.,t der Angt·stclltc ,,, zu
behandeln, als ob das Arbeitsverhiiltnis bereits am ersten
Tag des in Betracht kommenden Kalendermonats begonnen
h:1tte.

2. Ein unmittelbarer Wechsel zu Anstellungsträgern im Sinne
des § 19 Abs . 3 K.\T-NEK ist unschädlich für die Arn1·en
dung dt·r Ab<it/C 1 und 2.

- �
� �

-') 

GrundYcrgi1tungen. Gesamtwrgütungen 

(11 Die Grundn•rgutungcn tür die rnllbcsch,iltigten ,.\nge· 
stellten der \'ergütungsgruppen I bis IX b (§ 26 Abs. 3 K.\T
'\JFKl sind in der Anlage 1 festgelegt. 

(21 Die Grund vergütungcn tür die \ ullbesch,ütigten ,.\nge
stell ten der Vergütungsgruppen IV b bis IX b und I bis II il, die 
da5 18., r1her noch nicht das 21. Lebcnsiahr bzw. 2:\. Lcbcnsic1hr 
vlllll·ndet h.ilwn (§ 2S Abc,. 1 k.\T-NEr--i. crgebl·n sich ,llls cil'r 
Anlr1ge 2. 

n I Die Gesamtvergütungen für die rnllbeschiiftigtcn Ange
stt'll tcn der \'c'rgütungsgruppcn VI b b1', IX b, die cL1s ],.;_ l,c
bensjahr noch nicht n,llendet haben(§ 30 KAT-'\EK), ergeben 
sich aus der Anlage 3. 

\-+ 1 Die Cnmd\'l'rgütungen tür die n,llbeschciltigtcn . .\ngc
stellten der Vergütungsgruppen Kr. XIII bis Kr. I (§ 26 A.bs. 3 
KAT-NEK) sind in der Anlage .Je festgelegt. 

(:; 1 l)ie Cc•',,1mtvergütungcn 1 (i r die n,llbeschcil tigtcn . .\ngc
stell ten der \'ergütungsgruppen Kr. III bis Kr. I , die das 18. Le
bensjahr noch nicht n,llendet haben(§ 30 KAT-'\EK), ergeben 
sich ,1us der .\nlc1ge:; 

§-+
Orb/uschlclg 

(11 Die Beträge des Ortszuschlages 1§ 26 Abs. 3 KAT-:\EK) 
sind in der A.nlage 6 festgelegt. 

(2) In der Tarifklr1sse II erhöht sich der Ortszuschlag für das
z,,·l'ite und iL'dcs ll"Ci tere zu l1erücbichtigcmfo Kind fii r . .\nge
stdlte mit \'ergütung nach 

- den Vergütungsgruppen IX b und Kr. I
- der Vc-rgiitungs,grnppe Kr. II
- der Vergutungsgruppe \'111

um je 40,- DM, 
um je 10.- l)M, 
um je 2Ll.- DM. 

Dies gilt nicht für Kinder. für die LÜS Kindergeld aufgrund 
/\\·i-,chenst,1,1tlidw1 Abkommen ab1,eiclwnd \'lll1 § 1(1 BKCC 
bt,messen wird; fur die Anll"endung des Unterabsatzes l sind 
diese Kinder bei der Feststellung der Zahl der zu berücksich
tigenden Kinder nicht mitn1z:ihkn. 

§5
Stundenvergütungen 

l)ie Stundt·nvergü tun gen 1§ 35 Ab-,. ,1 Untc1"c1bs. l K,\ T-N EKJ 
betragen: 

In Verg. -Gruppe 

IX b 
\"III 
\ 11 

\"l b 
V C 
\' c1/b 
l\' b 
J\' a 
J]J
11 ,l 

I b 
l a

rJM In Vcrg.-Gruppc 

l:i,79 Kr. I 
16,70 Kr. Jl 
17,78 Kr. III 
18,95 Kr. IV 
20,41 Kr. V 
22,3.'i Kr. V a
21,19 Kr. VI 
26,27 Kr. VII 
28,56 Kr. VIII 
11,62 Kr. IX 
34,54 Kr. X 
37,54 Kr. XI 
--ll),9_:; Kr. XII 

Kr. Xlll 

§6
Inkrafttreten, Laulzeit 

DM 

16,59 
17,38 
18,26 
19,26 
20,28 
20,84 
21,64 
23,23 
24,63 
26,15 
27,79 
29,56 
31,33 
34,00 

(1) Dieser Tr1rifrertrag tritt mit Wirkung rnm 1. Mai 1992,
li.:r die An!-',CStellten der Verp:ütungsl-',ruppc-n II ,l bis l cllll l. Juni 
1992 in Kralt . Abweichend nm Satz l tritt§ 1 mit Wirkung vom 
1. Januar 1992 in Kraft.

12) Dic•s.•r T1rifH•rtr,1g kann mit einer I ris t \·, m ci nem \ 1nni1 t
1um Schlul5 eines Kalendcrmonab. Jrühcstens zum 31. De
zember 1992, schriftlich gekündigt "·erden. 



Anlage 1 
zum Vergütungstarifvertrag Nr. 8 

zumKAT-NEK 
Tabelle der Grundvergütungen 

für die Angestellten 
der Vergütungsgruppen Ibis IX b (zu§ 27 KAT-NEK) 

nach Vollendung des 21. bzw. 23. Lebensjahres 

G ültig für Ange stellte der VergGrn. III bis IX b ab 1. Mai 1992, für Ange stellte der VergGrn. I bis II a ab 1. Juni 1992 

Grundvergütung der Lebensaltersstufe nach vollendetem 
Verg. Gr. 21. 23. 25. 27. 29. 31. 33. 35. 37. 39. 41. 43. 45. 47.

Lebensjahr (monatlich in DM)

4.697,27 4.951,89 5.206,59 5.461,26 5.715,94 5.970,64 6.225,27 6.479,96 6.734,62 6.989,31 7.243,99 7.498,66 7.753,30 

la 4.329,62 4.527,55 4.725,41 4.923,30 5.121,19 5.319,12 5.517,06 5.714,89 5.912,81 6.110,70 6.308,64 6.506,50 6.696,25 

lb 3.849,09 4.039,34 4.229,58 4.419,83 4.610,07 4.800,34 4.990,57 5.180,83 5.371,10 5.561,32 5.751,56 5.941,82 6.131,62 tS 
Ila 3.411,81 3.586,54 3.761,35 3.936,05 4.110,81 4.285,57 4.460,29 4.635,06 4.809,80 4.984,59 5.159,33 5.333,99 

III 3.032,21 3.181,18 3.330,12 3.479,09 3.628,07 3.777,03 3.926,01 4.074,96 4.223,92 4.372,90 4.521,90 4.670,86 4.812,56 

IVa 2.748,65 2.884,98 3.021,28 3.157,56 3.293,87 3.430,18 3.566,49 3.702,80 3.839,13 3.975,45 4.111,75 4.248,07 4.382,49 

IVb 2.513,21 2.621,36 2.729,46 2.837,60 2.945,68 3.053,83 3.161,95 3.270,10 3.378,21 3.486,32 3.594,48 3.702,58 3.716,97 

Va 2.222,25 2.307,91 2.393,54 2.486,10 2.581, 13 2.676,20 2.771,28 2.866,34 2.961,43 3.056,49 3.151,57 3.246,62 3.334,94 

Vb 2.222,25 2.307,91 2.393,54 2.486,10 2.581,13 2.676,20 2.771,28 2.866,34 2.961,43 3.056,49 3.151,57 3.246,62 3.253,21 

Vc 2.100,65 2.177,85 2.255,15 2.336,21 2.417,30 2.501,80 2.591,73 2.681,76 2.771,69 2.861,66 2.950,47 

Vlb 1.989,27 2.048,95 2.108,57 2.168,26 2.227,88 2.289,31 2.351,96 2.414,60 2.478,35 2.547,88 2.617,39 2.671,80 

VJJ 1.842,92 1.891,36 1.939,81 1.988,27 2 (ll6,74 2.085,18 2.133/12 2.182,11 2.230,53 2.280,31 2.�··n /21 2.367,93 

Vill 1.704,87 1.749,16 1.79:\:;o 1.837,80 1.882,IJ 1.926.4-l 1.970,78 2 ()J 'i,08 2.059,4() 2'°92,JJ 

IX b 1.587,28 1.627,50 1.667,69 1.707,88 1.748,09 1.788,31 1.828,52 1.868,70 1.902,70 
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Anlage 2 
zum Vcrgütungstarifwrtrng Nr. 8 

/Um KAT-NEK 

für die Angestellten der Vergütungsgruppen IV b bis IX b bzw. I b bis II a unter 21 bzw. 23 Jahren 
(zu § 28 KAT-NEK) 

Gültig für Angestellte der VergGrn. IV b bis IX b ab 1. :\Iai 1992, für Angestellte der VergGrn. I bis II a ab 1. ]uni 1992 

Verg .Cruppe 

Ib 
Il a 

IV b 

Va/Vb 

Vc 

VI ,l '\ 1 b 

Vll 

VIII 

IX b 

Alter 

vor V ollendung 
des 16. Lebensjahres 

nach Vollendung 
des 16. Lebensjahres 

nach Vo llendung 
des 17. Lebensjahres 

Grundvergütungen vor Vollendung des 23. Lebensjc1hres 
(monatlich in DM) 

3.656,6-t 
3.241,22 

Crundvergülung nach \(11lendung de� 
18. ]LJ 2l1. 

2.513,21 

2.222,25 

1 953,6() 2.016,h2 2.1()().(',5 

1.850,02 l .9(llJ,7() l.lJ�ll.27

1.713,92 1.769,20 U:A2,92

1.585,53 1.636,68 1.704,87

1.476,17 1.523,79 1.587,28

L,·b,·nsjahre� 
(monatlich in DM) 

Anlage 3 
zum Vergütungstarih·ertrag Nr. 8 

zumKAT-NEK 

Tabelle der Gcs,1111tvergütungen 
für die Angestellten der Vergütungsgruppen 

VI b bis lX bunter 18 Jahren 
(zu§ 30 KAT-NEK) 

Gültig ab 1. Mai 19'!2 

l,,•.,amtYergütungt·n in den Vergü tung�gruppen 
VI a/b Vll 

(monatlich in DM) 

1.500,03 1.419,54 

1.772,76 1.677,64 

2.045,50 1.935,74 

\ IIJ IX b 

1.343,61 1.278,94 

1.587,90 1.511,47 

1.832,20 1.744,01 
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Anlage 4 
zum Vergütungstarifvertrag Nr. 8 

zumKAT-NEK 

für die Angestellten der Vergütungsgruppen Kr. XIII bis Kr. I nach Vollendung des 20. Lebensjahres 
(zu§ 27 a KAT-NEK) 

und für die Angestellte der Vergütungsgruppen Kr. I bis Kr. III, die das 18., aber noch nicht 
das 20. Lebensjahr vollendet haben (§ 28 Abs. 3) 

Verg.Gr. 1 

Kr. XIII 4.155,33 
Kr. XII 3.840,41 
Kr. XI 3.562,53 
Kr.X 3.296,81 
Kr. IX 3.ll52,88
Kr. VIII 2.826,22
Kr. VII 2.619,04
Kr. VI 2.432,02
Kr. Va 2.317,40
Kr. V 2.238,73
Kr. IV 2.096,48
Kr. III 1.964,53
Kr. II 1.840,84
Kr. I 1.727,48 

vor Vollendung des 
16. Lebensjahres

n,1ch Vnlkndung des
l b. Lebensj,,hres

nach Vollendung des 
1-:-. l .d1cn,j,1hres 

Gültig ab 1. Mai 1992 

Grundvergütungssätze in Stufe 
2 3 4 5 6 

(monatlich in DM) 

4.330,95 4.506,57 4.643,17 4.779,75 4.916,35 
4.003,96 4.167,49 4.294,69 4.421,89 4.549,09 
3.719,50 3.876,47 3.998,56 4.120,63 4.242,72 
3.442,43 3.588,05 3.701,3() 3.814,56 3.927,82 
3.187,55 3.322,23 3.426,98 3.531,73 3.636,48 
2.951,00 3.075,78 3.172,84 3.269,90 3.366,95 
2.734,30 2.849,55 2.939,21 3.028,85 3.118,50 
2.537,65 2.643,28 2.725,44 2.807,59 2.889,7-i 
2.416,16 2.514,91 2.591,72 2.668,53 2.745,34 
2.332,16 2.425,59 2.498,26 2.570,93 2.643,59 
2.179,52 2.262,57 2.327,17 2.391,77 2.456,37 
2.035,11 2.105,68 2.160,57 2.215,47 2.270,36 
1.902,70 1.964,56 2.012,68 2.060,78 2.108,90 
1.782,54 1.837,59 1.880,39 1.923,20 1.966,02 

Tabelle der Gesamtvergütungen 

7 8 9 

5.052,94 5.189,54 5.326,14 
4.676,28 4.803,49 4.930,70 
4.364,80 4.486,88 4.608,98 
4.041,07 4.154,32 4.267,58 
3.741,24 3.845,98 3.950,73 
3.464,00 J.561,05 3.658,08 
3.208,14 3.297,79 3.387,43 
2.971,89 3.054,04 3.136,22 
2.822,15 2.898,96 2.975,75 
2.716,25 2.788,93 2.861,61 
2.52D,97 2.585,56 2.650,14 
2.325,24 2.380,13 2.435,01 
2.157,00 2.205,11 2.253,22 
2.008,83 2.051,64 2.094,44 

Anlage 5 
zum Vergütungstarifvertrag Nr. 8 

zum KAT-NEK 

für die Angestellten der Vergütungsgruppen Kr. III bis Kr. I unter 18 Jahren 
(zu§ 30 KAT-NEK) 

Gültig ab 1. Mai 1992 

c._.s,111itn•r�l1tungL'n in den\ L'l}';iitung,gruppcn 
Kr. l Kr. 11 Kr LU 

(monatlich in D\1) 

1.356,05 1.418,40 

1.602,bU l.076,29

lk--19,]h 
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Anlage 6 
/Um \.tTgiitungst,1rifvertr,1g l\:r. 8 

zum KAT-l\EK 

Ortszusch lagsta bei le 
für die Angestellten (zu§ 29 KAT-NEK) 

(nwn,1thcli in J,M) 

Gü I tig für i\ngcstclltc der VcrgGrn. TTT bis TX 1, ab 1 \,1ai ,CJq2, für i\ngcstcll k der VergGrn. T bis TT ,1 ,1b 1 Tuni FJq2 

Tc1ri1-
Klasse 

Ib 

I C 

II 

7u der T,nifkLbsl' 
gehorende Vergütung,gruppen 

Ibis II a 
Kr. \:ffl 

III bis V c1 b 
K1. \II bis Kr.\ II 

V c bis IX b 
Kr.\ 1 bis 1'.r. 1 

Stufl' 1 

738,tlh 

Stufe 2 Stufe :1 
1 Kind 

13ei mehr ,1b l'i nern Kind erh, ih t s1, h der ( )rts1.uschL1g lü r j,·lks weiter,• /.u L,,·rüc k, 1cl1 tigende Kind u rn 1 "+ ! ,27 IYvl. 

Gemäß§ 2 Abs. 2 des \"ergütungst,uifvertrc1ges Nr. S erhöht sich in der Tarifklasse TI der Ortszuschlag für das zweite und jedes 
weitere zu bc·rü,ksichtigcnde Kind für .\ngcstdlte mit Vergütung nach 

- den Vergütungsgruppen IX b und Kr. l
der Veq.;ütungsgruppe Kr. 11

- der Vergütungsgruppe \"III

um je 40,- D\l. 
um je 3Li,- D\L 
um je 20,- D\l. 

Dies gilt nicht tür Kmder, tür die das Kindergeld aulgrnnd zwischenst,1c1tlid1er Abkommen abweichend vun § l U 13KGG 
bemessen wird; für die Anwendung des§ 2 Abs. 2 ünteri\bs. 1 des \·ergütungstarifrertrages Nr. S sind diese Kinder bei Jer 
Fc�t,tdlung der 7:,ihl der zu bcrücl,._�ichhgenckn Kinder nicht m1t,:uz,ihlen. 

Monatslohntarifvertrag Nr. 8 
zum Kirchlichen Arbeitertarifvertrag (KArbT-NEK) 

vom 20. Mai 1992 

Z\1·ischen 

dem Verband kirchlicher und diakunisLher 
Anstellungsträger Nordelbien (VKDA-:'--:EK), 

vertreten durch den geschättsführenden Vorstand 
- einerseits -

und 

der Deutscl1cn . \ ngestellten-Cewrrksch,1ft 
Landesverbände Hamburg und Schles,1·ig-Holstein 

der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr 
Bezirksverwaltungen Hamburg und Nordwest 

der Gewerkschaft Gartenbau, Land- und Fortwirtschaft 
Landesbezirk Nordmark 

dem Verband 
Kirchlicher Mitarbeiter Nordelbien 

- andererseits -

wird auf der Grundlage der Tarifverträge vom 5. November 
1979 für die unter den Geltungsbereich des Kirchlichen Arbei
tertarifvertrages (KArbT-NEK) fallenden Mitarbeiter folgen
des vereinbart: 

§ 1
Löhne für die Monate Januar bis April 1992 

Für die Monate Januar bis April 1992 gilt der Monatslohnta
rifvertrag Nr. 7 zum KArbT-NEK vom 15. April 1991. 

§2
Einmalzahlung 

(1 J Die Arbeiterinnen und Arbeiter, die am 1. JanuM l Y92 
schon und am 1. \,lai 1 q92 noch in einem Arbeitsverhältnis zu 
dem,L'lhcn ;\n�t,:llung,tr:igc•r gc�t.mdcn h,1b1.·11, crh,1lten L'Üll' 
Einmalzahlung. 

l l,,t das Arbeit-.\ erh:11tnis n,Kh dem l. J ,muar 1992 begonnen,
tritt an die Stelle des 1. Januar 1 q92 der erste Tag des ersten 
n1llt·n K,1 lendermonci ts de, llcskhcn, de� \rbci twcrhcil t
nisses. 

(21 Die lm111<1l,:,1hlung bvtr:igt :--,o,- D\11. 

In den Fällen des§ 27 Abs . 1 Satz 2 und Abs. 3 und des§ 34 
Abs. 4 KArbT-NEK steht von diesem Betrag der in§ 27 Abs. 1 
Satz 2 KArbT-NEK genannte, für die Arbeiterinnen und Arbei
ter maßgebende bzw. der nach § 27 Abs. 3 oder § 34 Abs. 4 
KArbT-NEK im Einzelfall festgesetzte Vomhundertsatz zu. 

§ 34 Abs. 1 Unterabs. 1 Satz 1 KArbT-NEK gilt entsprechend.

Für die Anwendung der Unterabsätze 2 und 3 sind die
Verhältnisse am 1. Januar 1992 bzw. - in den Fällen des Absat
zes 1 Unterabs . 2 - am ersten Tag des ersten vollen Kalender
monats des Bestehens des Arbeitsverhältnisses maßgebend. 

Die Einmalzahlung vermindert sich um ein Viertel für jeden 
vollen Kalendermonat, für den der Arbeiter keinen Anspruch 
auf Bezüge (Lohn, Urlaubslohn oder Krankenbezüge) gehabt 
hat; dies gilt nicht für Kalendermonate, in denen nur wegen 
der Höhe der Barleistungen des Sozialversicherungsträgers 
Krankengeldzuschuß nicht gezahlt worden ist. In den Fällen 
des Absatzes 1 Unterabs. 2 vermindert sich die Einmalzahlung 
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ferner für jeden nach dem 31. Dezember 1991 und Hir dem 
L'rslL'n vollen K;1lendermonat des Tiesll'hens des /'\rbc•itsvcr
h;1ltnisses liegendc•n Kalendermon.it um ein ViertL'I. 

Die Vermindenmg nach Unterabsatz 5 Sat/ 1 unterbleibt für 
die Kalendermonate. in denen der Arbeiterin oder dem Arbei
ter wegen Ablaub der Krankenbezugsfrist keine Bezüge zuge
standen haben. sofern sie oder er für mindestens einen der 
maEgebenden K,1lcndermonate Ansr1mch auf l3e,üge gehabt 
h,1 l oder der Kr,1n 1'c•ngeld,.uschuls \\·e,½cn der fliihc' ckr B,irlei
:,[ungcn des Scv1,1h-t·rsichcrung.c,tr,igcrc. nicht gc/.ihlt \\'Orden 
ist. 

(3) Die Einmalzahlung wird bei der Bemessung sonstiger
Leistungen nicht berücksichtigt.

Protokollnotiz zu den Absätzen 1 und 2: 

1. Hat das Arbeih\·erhiillnis, weil der 1. Januar \.\'udienfeier
tag ist, der 1. und 2. Februar und der 1. März l 992 auf ein
Wochenende gefallen sind, erst am 2. Januar, am 3. Februar
bzw. am 2 . .\lärz 1992 begonnen, ist die Arbeiterin oder der
Arbeiter so zu behandeln, als ob das Arbeitsverhiiltnis be
n,its ,im ersten T.ig des in Bclr,Khl kommenden K,1k'nder
mon,1ls bcg()nllt'll hii llc.

1 Ein unmittelbarer Wechsel zu Anstellungsträgern im Sinne 
des § 19 Abs. 3 KArbT-NEK ist unschädlich für die Anwen
dung der Absätze 1 und 2. 

§3
vlonatsta bellcn l,ihnc 

(1) Die Monatstabellenlöhne(§ 26 Abs. 2 K.ArbT-'.\EK) sind
in der Anlage festgelegt.

Protokollnotiz: 

Dei Lll'r l3ereclrnung des ;rnf eine Stunde entfalll'ndcn Anteils 
ck•c. Mon,itstabelk•nlohnec. c.ich L'rgl'l1ende Brnch1L'1lc eines 
Pfennigs unter ll,'i sind aluurundL·n, Bruchtcill' n,n U,::i und 
mehr sind aufzurunden. 

§4
Stufen des Monatstabellenlohnes 

( l) Die ArbeilL'rin oder der Arbc•ilL'r erh;ilt in den n,l<..'n /.wci
],ilircn der Besc·h,ifligungszcit den \lunatst,1bcllcnlc,lrn der er
sten Stufe ihrer oder seiner Lohngruppe. Nach \'ollendung 
einer Beschäftigungszeit von zwei Jahren und weiterhin nach 
je zwei Jahren bis zum Erreichen der letzten Stufe erhält sie 
oder er den Monatsti\bellenlohn der nächsthöheren Stufe. 

(2) IleschMtigun,g s/.eit ist die in ti I LJ K/\rbT-NFK IL",tc',L'ic·gtc
L'.v1t. Dit> Zeit ,rndtTL'r beruflicher T,1tigkeit n,1ch \.lllk·ndung
des 18. Lebensji\hres kann gi\nz oder teilweise angerechnet
werden, wenn die Tätigkeit Voraussetzung für die Einstellung
war.

(3) Der Monatstabellenlohn der nächsthöheren Stufe \\ird
vorn TIL'ginn cfos Kalendc'nrnmats an gc'1,1hlt, in den der Tag 
f.illl. der auf die Vullendung der nach Ahs,Jl/ 2 jeweils mabge
bend cn lleschii ftigungs;eJt folgt. 

Protokollnotiz: 

Es besteht Übereinstimmung der TarifYertragspartner, daE 
bei Bemessung des Monatstabellenlohnes für den hamburgi
schen llercich der ehemaligen Lrndcskirdwn Schleswig-H(,1-
stein, und Hamburgc. krncr die Dicnst;ut n,Kh § 2() Ah. h 
KArbT-:\EK anzurechnen ist, wenn dies für die Mitarbeitenn 
oder den .\1itarbeiter günstiger ist. 

§5
Sc1/ü1l,11schlag 

Vom 1. \fai 1992 an i:--l § 4 Abs. 2 des Vergutungslarifn·rtra,gc•s 
Nr. t, nim Kirchlichen Angcstelltentarihertag (KAT-:\LK) 
Yom 20 . .\1ai 1992 entsprechend anzuwenden. Dabei stehen 

die Arbeiterinnen 
und Arbeiter 
mit Fntlohnung nach 

den l.uhngruppcn 1, l a 
und 2 
den Lohngruppen 2 a. 3 
und 3 a 
der Lohngruppe 4 
gleich. 

den Angestellten 
mit Vc'rgi.itung nach 

den Vergütungsgruppen 
!Xb und Kr. l
der Vergütungsgruppe
Kr. II
der Ve'rgütungsgmppe Vlll

Der Arbeiterin oder der Arbeiter, die oder der für den ,,-ollen 
Kalendermonat 

a) in \'ertretungsfällen oder aufgrund Yorü bergehender L"ber
tragung einer anderen Tiitigkeit den .\!onatstabellenlohn
enwr h,ihcren Lohn)!:rnppe erhiilt,

b) durch die Summe aus dem Monatst,1bclk·nlohn einer\ L,r
arbeiterzulage, einer \'ertretungszulage und anderen Funk
tionszulagen den .\1onatstabellenlohn einer höheren Lohn
gruppe ihrer oder seiner Stufe erreicht,

wird iur die Anwendun.� des Satzes 2 der höheren Lohngrup
pe /llgL'urdrwl. 

§h
Inkrafttreten, Laufzeit 

(1 l Dieser Tarifwrtrag tritt mit Wirkung \'Om 1. Mai 19ll:: . 
Kraft. Abweichend n,n Satz 1 tritt § 1 mit Wirkung \ c,rn 
1. ];muar 1992 in Krnft.

(:::'J D1L'ser T.iri l\·crtras k,rnn rni t einer 1 ·ri st \'on einem \1 c m,1 t
,um Schlu!� eines Kalendermonats, frühesten.½ zum 31. Dt'
zember 1992, schriftlich gekündigt werden. 
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Anlage 
/Um Monatslohnlc1rifverlL\l:; .\Ir. 8 

zum KArbT-.\IEK 

Monatstabellenlöhne 

(1rn,natlich in l)M) 

Gültig ab 1. /vl ai 1992 

- ----- --- -

Lohn-
gruppe 1 2 3 4 '.) 6 7 8 

7a 3.313,87 3.366,89 3.420,76 3.475,48 3.531,09 3.587,S8 3.644,98 3.703,31 
7 3.240,94 3.292,80 3.345,47 3.399,00 3.453,39 3.508.64 3.564,711 3.621,83 
6 ,l 3171,16 3.22 \ ,LJ() 1273,47 3.12'i,82 137L),()4 l.H,,11) 3488,02 l.74.1,K4
6 3.101,38 3.151,00 3.201,41 3.252,63 3.304,67 3.357,55 3.411,27 3.465,86
Sa 3.034,60 3.0R3,l 6 3.132,49 3.182,61 3D"l.52 3.28'i,27 3.337,82 3.]Yl ,23
:, 2.%7,82 3.015,30 3.063,77 3.112,57 3. \ h2,37 3.212.'!7 3.264,38 3 3!h,60
4 a 2.903,93 2.950,39 2.997,59 3.045,55 3.094,28 3.143.79 3.194,08 3.245,20
4 21;,40,02 2 88'i,46 2.Y.31 J,3 2078,53 3026.l q 1.074,71 3 123,8(1 1.171,711
3 a 2.778,öö 2.823,33 2.868,S l 2.914,39 2.%1,03 3.008,H 3.056,55 3. ll)S,45
3 2.717,73 2.761,21 2.805J9 2.850,27 2.895,88 2.942,21 2.989,29 3.037,11
2 (1 2.!7'i9,22 2.7(\] _7.'i 2.7 4.S ,lltl 2.788,89 2.XJ3,S2 2.K7K,,8h 2.924,92 2.CJ7J,72
2 2.600,70 2.642,29 2.684,58 2.727,53 2.771,17 2.815,51 2.860,56 2.906,33 
la 2.544,70 2.585,41 2.676,79 2.668,81 2.711,51 2.754,89 2.798,97 2.8-B,76 

2.488,70 1. '12851 2.568,l/8 2.610,07 2 (7':;\,81 2NJ4.27 2737,38 2.78\,18 

Ausbildungsvergütungstarifvertrag :'\r. 7 
zum MTV-Azubi 
vom 20. Mai 1992 

Zwischen 

dem Vcrhrnd kirchlichL'r und di0konisclwr 
Anslellungslräger Nurdelbien (VKDA-:\EKJ 

vertreten durch den geschäftsführenden Vorstand 

und 

der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft 
L.1ncic's,·crb.rndc I lamburg und Schfe..;1, ig-Hol�lc-in 

der Gewerkschaft Öttentliche Dienste, Transport und Verkehr 
Bezirksver\\'altungen Hamburg und 1\ordwest 

dl'r Cewcrbch,1tl C,ntl•nb,rn, l ,1nd- und Fmstwirtsc·h,1fl 
Laandesbezirk Nordmark 

dem Verband 
Kirchlicher Mitarbeiter Nordelbien 

- andererseits -

wird auf der Grundlage der Tarifverträge vom 5. November 
1979 für die unter den Geltungsbereich des Manteltarifvertra
ges für Auszubildende vom 1. Juni 1983 (MTV-Azubi) fallen
den Mitarbeiter folgendes vereinbart: 

§1
Höhe der Ausbildungsvergütung 

Die Ausbildungsvergütung gemäß§ 10 Abs. 1 des M,mtelta
rifvertrages für Auszubildende beträgt monatlich 

im 1. Ausbildungsjahr 975,39 DM 
im 2. Ausbildungsjahr 1.052,48 DM 
im 3. Au�bildungsjahr 1.123,23 DM 
im 4. Ausbildungsjahr 1.221,43 DM. 

Bei einer Stufenausbildung(§ 26 BemfsbildungsgesetL) wird 
?ur Ermittlung des Auhildunpjahres die in ,·or.1ngegang,0nrn 
Stufen de� ..\usbildungsbcrutcs zurückgclcglc' ?eil rnitgc'rl'Ch
net, auch \\'enn nach Ausbildungsabschluß einer vorangegan
genen Stufe eine zeitliche Cnterbrechung der Ausbildung ge
kgen hal. 

Hat das Ausbildungsverhältnis im Laufe eines Kalendermo
n,üs begonnen, wird die nach Unterabs,1t7] zustehende höhe
re .'\usbilc:lungwl'rgLilung JLWeils nnn Beginn des K,llL'lldcr
monats ,in gezahlt. in dem cfas vorhergehende Ausbildungs
Jahr geendet hat. 

§2
Zulc,gen, Zuscl1l.1ge 

( \) Der, ,der dem ,rngeslc l1 tl'l1\ l'rsiclwrung� rflich ligL'n Aus
Lubildendt'n könnt'n bl'i Vorliegen dt'r gdurdt'rlt'n Vorausset
zungen 50 v.H. der Zulagen gezahlt werden, die für Angestellte 
gemäß § 33 Abs. 1 Buchst. c i.V.m. Abs. 3 KAT-NEK jeweils 
vereinbart sind. 

(2) Der oder dem arbeiterrentenversicherungspflichtigen
Auszubildenden kann im zweiten bis vierten Ausbildungsjahr
ein monatlicher Pauschalzuschl,1g von 20,- DM gezahlt wer
den, wenn die Beschäftigung im Rahmen der Ausbildung im
erheblichen Umfang mit Arbeiten nach§ 33 KArbT-NEK ver
bunden ist.§ 1 Abs. 1 Unterabs. 2 und 3 gilt entsprechend.

§3
Kürzungen 

(1) Gewährt der Ausbildende Unterkunft und Verpflegung,
wird die Ausbildungsvergütung monatlich um 217,35 DM
gekürzt.

(2) Gewährt der Ausbildende nur Unterkunft, wird die Aus
bildungsvergütung monatlich um 55,80 DM gekürzt. Gewährt
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er nur Verpflegung. wird die Ausbildungsvergütung monat
lich um 161,.'i .'i D\f gekür/1. 

§ cf
\'erzieht auf Spitzenbeträge 

Der oder die Auszubildende kann auf den 749,- D\1 über
steigenden Betrag der Bruttobezüge im Sinne des § 2 Abs. 2 
S,,lz 2 dL'S ßundc,kindcrgcldgcsct:;,cs \·crzichlL'n. DerVer7icht 
k1nn nur \\·idcrrutc•n 11·crdcn, WL'nn ,ich die Höhl' d1T .\usbil
dungsvergütung ,rnckrt. Dl'r VL·r/1cht und dl'r \.Vidc·rrut sind 
schriftlich zu erklären. Sie \\·erden mit dem Ersten des Kalen
dermonats wirksam, der auf den \lonat folgt, in dem die 
,c:hriftliche Erklämng dem Ausbildenden zugegangen ist. 

Ris ?um .31. Juli ]()92 kann der \'erzieht oder der \\iderruf 
,1uch mit Rück11 irkung bis /llll1 l f.rnu,1r 199::' l'rkl,1rl werden. 

§5
Ausnahmen \'Om Geltungsbereich 

Dieser Tarih·ertrag wird auf Auszubildene, die spätestens 
mit Ablauf des ,(1_ April 1992 all5 ihrem Verschulden oder auf 
cigc·m·n Wunsch ,Hl� dem 1\usbildungs\'L'rh:iltnis ,1usgL•,-chil'
dcn sind oder ,1us", heiden, ni,·ht ange1n•ndcl. DiL·s gill ,rnf 
Antrag nicht für .-\uszubildende, die im unrnittelbMen An
schluß an das auf eigenen Wunsch beendete Ausbildungsver
hältnis wieder in den Dienst eines ,-\nstellungsträgers im Sinne 
des§ 20 Abs. 2 K-\T-'-JEK eingetreten sind. 

§h
lnkrafttrl'lcn, [_,rntzeil 

Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 1. Janu,u 1992 in 
Kraft. Er kann mit einer Frist von einem Monat zum Schluß 
eines Kalendermonats, frühestens zum 31. Dezember 1992, 
s,·hriftlich gckCtnd werden. 

Ausbildungsvergütungstarifvertrag Nr. 4 
für Schülerinnen und Schüler, die nach Maßgabe des 
Krankenpflegegesetzes oder des Hebammengesetzes 

ausgebildet werden 
vom 20. Mai 1992 

Zwischen 

dem Verband kirchlicher und diakonischer 
.-\nstellungsträger \..ordelbien (\'KDA-NEK) 

n·rtrdcn durch ckn gcschiiftsführL·nden Vorstand 
- L'i n Lir:-iei Ls

und 

der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft 
Landesverbände Hamburg und Schleswig-Holstein 

der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr 
Bezirks,·erwaltungen Hamburg und Nordwest 

der Gewerkschaft Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft 
Landesbezirk Nordmark 

dem Verband 
Kirchlicher Mitarbeiter Nordelbien 

- andererseits -

wird auf der Grundlage der Tarifoerträge \'om 5. November 
1979 folgendes vereinbart: 

§1
Höhe der Ausbildungsvergütung 

(1) Die Ausbildungsvergütung gemäß§ 10 Abs. 1 des Tarif
vertrages zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Schülerin-

nen und Schüler, die nach Maßgabe des Krankenpflegegeset-
1/l'', ,,der d,0s Ht>hamnwngt•sd;:es ,1usgl'l,ildl'l werdL'n, \·,,rn 
17. \l.1u 198(, bd,<igt n11m,1llich ttir

a) div Schüh•rin oder dl'n Schüler in der Krankenpfll'gl' und in
der Kinderkrankenpflege und die Hebarnrnenschülerin
oder den Schüler in der Entbindungspflege

im ersten Ausbildungjnhr 
im /\1-L'ilL'n ;\usbiklungsj,,hr 
im drillen ;\usbildu11,:,sj,1hr 

b) die Schülerin oder den Schüler
in der Krankenpflegehilfe

1.137,10 D\L 
1.229,91 [)\\ 
1 .. 179,P j,\ 1, 

1.033,98 D.\L 

(2) \\ird die Ausbildungszeit der Schülerin oder des Schü
lers gemiiis § 7 des Kr,rnkenpflegegesetzes \·erkürzt oder \1·ird 
l'illl' ,111dere ;\usbildrnig gL•m:it� § 8 S,1l:; ::' dL''> l leb,1mmL'ngL'
sL'l/1·, ,rnf die ;\usbildun,:,vL'il ,rngL·reclrncl, gill Lür dll' .\n
wendung des ;\bsat,L"' 1 Buchst. a die 7cit der Verkürzung 
bzw. die angerechnete Zeit als zurückgelegte Ausbildungszeit. 

YerUrngert sich die Ausbildungszeit gemiiß § 23 Abs. l Ln
tera bs. 2 des Tarifvertrages zur Regelung der Rechtsverhältnis
st· llL'I' c;,-hülcrinnen und Schüler, die n,Kh \l,llig,1lw des Kr,rn
kL·np I kgl'gesl'lZL'S od LT des I IL'b,1rnrncngL'�L'l/L'S ausgl'l·i leid 
\\·ercil-n, crhiill die Schulerin oder der Schüler während dl'r 
verlängerten Ausbildungszeit die Ausbildungsvergütung 
nach Absatz 1 Buchst. a iür das dritte Ausbildungsjahr bz\1·. 
die Ausbildungswrgütung nach Absatz 1 Buchst. b. 

Hc1t cL,s Ausbildun_g,\ L'rh;iltnis im LautL· L'incs Kall'ndvrnH,
n,1ts l,L·gunnen, erh:ill d11· C:chülL'rin otkr der '.:ichülL'r diL· 11,1, h 
Abs,1l/ l Buchst. a /l1,tL-hL'ndc hölwrl' :\usbildungsvcrgülung 
jeweils n1rn Beginn des Kalendermonats an, in dem da5 n1r
hergehende Ausbildungsjahr endet. 

§2
Ycrzi, h t ,rnf Spit/enbdr:1gc 

Die· c;" hii IL'ri11 oder der C:chü lcr, die od l'r d l'r 1\ usbild ung s\ L'r
gütung nach§ 1 erhält, kann auf den 749 ,- D\-I übersteigenden 
Betrag der Bruttobezüge im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 2 des 
Bundeskindergeldgesetzes verzichten. Der Verzicht kann nur 
widerrufen werden, 11·enn sich die Höhe der Ausbildungs1·er
gi'1lu11,:, :indnt. Dl'r \',-r/1chl und der v\ ickrruf sind schriftlich 
zu L·rkl.iren. Sie 11·erLkn mil dem frsll'n de� K,1il'mkrm(1nah 
wirb,im, der <1tif den \!,mal folgt, in dem die schriftliche 
Erklärung dem Träger der Ausbildung zugegangen ist. 

Bis zum 31. Juli 1992 kann der Verzicht und der Widermf 
auch mit Rückwirkung bis zum 1. Januar 1992 erklärt werden. 

§3
Ausn,1hnwn vurn CL•llung�bl'n·ich 

Dieser Tarifvertrag wird nicht angewendet auf Schülerinnen 
und Schüler, die spätestens mit Ablauf des 30. April 1992 aus 
ihrem Verschulden oder auf eigenen Wunsch aus dem Ausbil
dungsverhältnis ausgeschieden sind. Dies gilt auf Antrag nicht 
für Schülerinnen und Schüler, die im unmittelbaren Anschluß 
an das auf eigenen Wunsch beendete Ausbildungsverhältnis 
wieder in den Dienst eines Anstellungsträgers im Sinne des 
§ 20 Abs. 2 KAT-!\'EK eingetreten sind.

§4
Inkrafttreten, Laufzeit 

Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Januar 1992 in Kraft. Er kann 
mit einer Frist von einem Monat zum Schluß eines Kalender
monats, frühestens zum 31. Dezember 1992, schriftlich gekün
digt werden. 
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Änderungstarifvertrag Nr. 1 
vom 20. Mai 1992 

zum Tarifvertrag über die Regelung der 
Arbeitsbedingungen der Praktikantinnen und Praktikanten 

(TV Prakt) 
Zwischen 

dem Verband kirchlicher und diakonischer 
Anstellungsträger Norlkfoien (\ KDA-NEK) 
wrtreten durch den geschäftsführenden Vorstand . . - emerselts -
und 
der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft 
Landesverbände Hamburg und Schleswig-Holstein 
der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr 
Bezirksverwallungen Hamburg und '\Jordwest 
der Gewerkschaft Gartenbau, 1 ,md- und Forstwirhchaft 
l .andesbezirk Nordmark
dem Verband 
Kirchlicher Mitarbeiter '\ordc>Jbien 

- andc:•rerseib
vdrd auf der Grundlage der Tarifrertrlige vom 5. November 
1979 folgendes vereinbart: 

§1
Wiederinkrnftsetzung des§ 2 Abs. 1 und 

Änderung des TV Prakt 
Der Tarifvertrag über die Regelung der Arbeitsbedingungen 

der Praktikantinnen/Praktikanten (TV Prakt) vom 15. Apnl 
]991 wird unter WiedL·rinkr,1ftsdzung des§ 2 Ab,;. 1 wie folht 
geändert: 
1. In§ 2 Abs. 1 Unterc1 bs. 1 werden

die Zahl„ 1.991,09" durch die Zahl „2.172,89",
die 7ahl „ 1.nfi5,01" durch die 7c1hl „ l .84fi,81"
und je,\·eils
die Zahl „ 1.582,59" durch die Zahl „ l .7fi4,39"
ersetzt.

2. Die§§ 10 a und 1 () b \,·c•rden c':estrichen.

i:: 2 
Ausnc1hmen vo,� Geltungsbereich 

Dieser Tarifvertrc1g \\·ird nicht ,mgewendet auf J'raklikm1lm
nen und Prnktikanten, die spätestens mit Ablauf des 30. April 
1992 aus ihrem Verschulden oder auf eigenen Wunsch aus dem 
Praktikantenverhältnis ausgeschieden sind. Dies gilt auf An
trag nicht für Praktikantinnen und Praktikanten, die in unmit
telbarem Anschluß an das auf eigenen Wunsch beendete Prak
tikantenverhältnis wieder in den Dienst eines Anstellungsträ
aers im Sinne des i:; 20 Abs. 2 KAI-NEK eingctreten sind. 
0 -

§3
Inkrafttreten. L1u fzci t 

Dieser Tarih·ertrag tritt mit Wirkung \ nm 1. Januar 1992 in 
Kr,1ft Er kann mit einer Frist von einem \,lonat zum Schluß 
eines Kalendermonats, frühestens zum 31. Dezember 1992, 
schriftlich gekündigt werden. 

Entgelttarifvertrag Nr. 4 
für Ärzte und Ärztinnen im Praktikum 

vom 20. Mai 1992 
Zwischen 

dem Verband kirchlicher und diakonischer 
Anstellungsträger Nordelbien (VKDA-NEK), 
vertreten durch den gC'schäftsführenden Vorstm,d 

und 
ci 11erse1 ts -

der Deutschen Angt·stt•lllen-Gewerkschaft 
Landes\·erbände Hamburg und Schleswig-Holstein 
der Ce\\·erbchaft Offentliche Dienste, Transport und Verkehr 
Bezirks\·erwaltungen Hamburg und Nord\\·est 
der Gewerkschaft Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft 
Landesbezirk Nordmark 
dem Verband 
Kirchlicher Mitarbeiter Nordelbien 

- andererseits -
wird gemäß § 9 /\l1:-;. l ,jes I arifvertrages zur l,egelrn7.o; der 
Rechtsverhältnisse der Arzte und Arztinnen im Praktikum 
\0111 5. August 1988 folgendes vereinbart: 

§ 1
Höhe des Entgelts 

(1) Das monatliche Entgelt für den Arzt oder die Ärztin im
Praktikum beträgt 
im ersten Jahr der Tätigkeit 
,1ls Arzt oder Ärzlin 1111 l'raklikum 1.848,66 DM, 
im zweiten Jahr der Tiiligkeit 
als Arzt oder Ärztin im Praktikum 2.10fi,47 DM. 

(2) Bei Anwendung des Absatzes 1 sind Zeiten der Tätigkeit
als Arzt oder Ärztin im Praktikum, die in Teilzeitbeschäftigung 
.i bgdeis lcl worden sind, anteilig zu berücbichtigen. 

Bei anderen Trägern der Ausbildung zurückgelegte Zeiten 
der Tätigkeit als Arzt oder Ärztin im Praktikum sind anzurech
nen. 
Endet das ersle J,1hr der Tiitigkeit als Arzt odl•r Är;;lin im 
Praktikum im Laufe eines Kalendermonats, erhält der Arzt 
oder die Ärztin im Praktikum das nach Absatz 1 für das zweite 
Tahr zustehende' höh<TL' Enlgelt vom Beginn des K,1lenclcrmo
'nats an, in dem das erste Jahr endet. 

(3) Neben dem Entgelt nach Absalz 1 erhält der Arzt oder
die Ärztin im Praktikum nach Maisgabe des Kirchenbesol
dungsrechts einen monatlichen Verheiratetenzuschlag von 
')8,40 D:V1. 

§2
Ausnahmen vorn Geltungsbereich 

Dieser Tilrifvertrag wird nicht ilnge,\-endet auf Ärzte und 
Äulinnen im Praktikum, dit· spiilc:,tens mit Ablauf des 
30. April 1992 aus ihrem Verschulden oder auf eigenen 
Wunsch aus dem Ausbildung5,·erhältnis ausgeschieden sind. 
Dies gilt auf Antrag nicht für Arzte und Ärztinnen im Prakti
kum, die im unmittelbaren Anschluis an das auf eigenen 
Wunsch beendete Ausbildungsverhältnis wieder in den Dienst 
eines Anstellungsträgers im Sinne des § 20 Abs. 2 KAT-NEK 
eingetreten sind. 
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§3
lnkrafttreten, Laufzeit 

Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1992 in 
Kraft. Er kann mit einer Frist von einem Monat zum Schluß 
eines Kalendermonats, frühestens zum 31. Dezember 1992, 
�chriftlich gekündigt werden. 

* 

,'\nderungstarifvertrag Nr. 6 
vom 20. Mai 1992 

zum Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld 
für nichtbeamtete Mitarbeiter 

Zwischen 

dem Verband kirchlicher und diakonischer 
Anstellungsträger Nordelbien (VKDA-NEK), 

vertreten durch den geschäftsführenden Vorstand 
- einerseits -

und 
der Deutschen ;\ngL·stl'llten-Gewerkschaft 
Landesverb;indt· 1 l,1mburg und Schleswig-l lolstl'in 

der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr 
Bezirksverwaltungen Hamburg und Nordwest 

der Gewerkschaft Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft 
Landesbezirk Nordmark 

dem Verband 
Kirchlicher M it,1 rhc·i tL·r Nordelbien 

- andererseits -

wird auf der Grnndlage der Tarifverträge vorn 5 . '.\o\·ernber 
1979 folgendes vereinbart: 

§1
Wiederinkraftsetzung und 

Ändernng des Tarifvertrages 

Der Tarifvertrag über ein Crlauhsgeld für nichtbeamtete Mit
arbeiter vom 15. Januar 1982, zuletzt geändert durch den Än
derungstarifvertrag Nr. 5 vorn 28. August 1991, wird mit fol
genden Änderungt·n wieder in Kraft gesetzt: 

1. § 1 wird\\ ic· tL1lgl gL'<'mdert:
a) In Absatz 1 Lnterabs. 1 Nr. 2 werden die Worte „l. Juli

des Vorjahres" durch die Worte„ 1. Januar" ersetzt .
b) In Absatz 2 ,1·erden die Worte „in beiden vorangegange

nen Kalenderjahren mindestens je" durch die Worte „im
vorangegangenen Kalenderjahr mindestens" ersetzt.

c) Folgende Protokollnotiz wird angefügt:
„Das Arbeits- oder sonstige Rechtswrhältnis im Sinne
des Ahs,1t:tL'S 1 Untcrabs. 1 Nr. 2 gilt ,mch dann als am
1. Januar begründet, wenn es wegen des gesetzlichen
f('icrtags erst am 1. Arheitqag nach dem 1. Januar
begründet worden ist."

' § 2 Abs. 1 Unterabs. 1 wird wie lulgt geändert: 
a.l In Buchstabe a wird die Zahl„ 3llü" durch die Zahl „500"

und die Zahl „450" durch die Zclhl „650" ersetzt.
b) In Satz 2 wird die Zahl ,,.!50,-" durch die Zahl „650,-"

ersetzt.

§2
Inkrafttreten 

Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Juni 1992 in Kraft. 

Änderungstarifvertrag Nr. 3 
vom 20. Mai 1992 

zum Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld 
für Auszubildende, Lernschwestern und Lernpfleger 

Zwischen 
dem Verband kirchlicher und diakonischer 
Anstellungsträger Nordelbien (VKDA-'.\[Kl, 

vertreten durch den go",chäftsführenden \ l 1r;,t,rnd 
einerseits -

und 

dl'r Deutschen Angestellll'n-C,·,1·c,rbcl1aft 
Landesverbände Hamburg und Schleswig-Holstein 

der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr 
Bezirksverwaltungen Hamburg und Nordwest 

der Gewerkschaft Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft 
Landesbezirk Nordmark 

dem Verband 
Kirchlicher Mitarbeiter Nordelbien 

- ,1ndererseits -

wird auf der CrundL1�e der Tarifverträ�L' \um :i. No\'ember 
1979 folgendes vereinbart: 

§ 1
Wiederinkraftsetzung und 

Ändernng des Tarifvertrages 

Der Tarifvertrag iibt'r ein Urlaubsgeld für Ausrnbildende, 
Lernscl11,·estern und Lernpfleger vom 17 . .\1ai 1982, zuletzt 
geändert durch den Änd�_rungstarifvertrag >Jr. 2 vorn 4, Mai 
1987, wird mit folgenden Anderungen ,de der in Kraft gesetzt: 

1. tn der LJhcrschrift \l'E'rden die Worte,,. T _('rnschwestern und
Lempfll'gl'r" gestrichen.

2. Im Rubrnrn werden die Worte
„2. Lernschwestern und Lernpfleger," durch die Worte
,,2. Schülerinnen/Schüler, die' nach Maßgabe des Kr,rn

kenpflegegesetzes oder des Hebarnmengesetzes aus
gebildet werden," ersetzt. 

3. § 1 wird wie folgt gl',mdert:

a) In .-\bsatz J Untcrabs. 1 Nr. 2 werdecn die Worte„ 1. Juli
des Vorjahres - im ersten Ausbildungsjahr seit dem
1. Oktober des \'orjahres -" durch die Worte„ 1. Januar"
ersetzt.

b) Folgende Protokollnotiz l\'r. 2 wird angefügt:
„Das Ausbildungs- oder sonstige Rechtsverhältnis im
Sinne des Absatzes 1 Unterabs. 1 Nr. 2 gilt auch dann als
am 1. Januar begründet, wenn es wegen des gesetzlichen
FeierLlgs erst am 1. Arbeitstag n,1eh dem I. Januar
begründet worden ist."

4. In§ 2 wird die Zahl„ "lCll),-" durch die Zahl „500,-" erset1L

§2
T n kr afttreten 

Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Juni 1992 in Kraft. 
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Änderungstarifvertrag Nr. 2 
vom 20. Mai 1992 

zum Tarifvertrag über ein Lrlaubsgeld 
für Ärzte/ Ärztinnen im Praktikum 

dem Verband kirchlicher und diakonischer 
Anstellungsträger Nordelbien (\'KDA-:\EK), 

\Trtrden durch den gcschiiftsfu hrcnden \'orstand 

Änderungstarifvertrag Nr. 4 
vom 20. Mai 1992 

zum Manteltarifvertrag für Auszubildende 

Zwischen 

dL·m Verb,rnd kirchlrdicr und diakoni�chcr 
Anstellungsträger :\ordelbien (VKD"--\-'\JEKl, 

,·ertreten durch den geschäftsführenden Vorstand 
- cincr....;eits -

- einerseits - und 
und 

der DL·utschL"ll Angestdlten-CL·11-crkschatt 
Landesverbände Hamburg und Schleswig-Holstein 

der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr 
13e,rrks,-crwaltungen H,imburs und N,,rdwest 

der Gewerkschaft Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft 
Lmdesbezirk '\Jordmark 

dem Verband 
Kirchlicher l\htarbeiter '\Jordelbien 

- andererseits

wird auf der Grundlage der Tarrfverträge vom 5. November 
1979 folgendes vereinbart: 

§1
Wiederinkraftsetzung und 

Änderung des Tarifvertrages 

Der Tarifrcrtrag über ein Ur!.iubsgcld für ;\r;te 1 Arztinncn 
im Praktikum yom 5. August 1988, zuletzt geändert durch den 
ÄnderungstarifYertrag '.\Jr. 1 vorn 7. Juni 1990, wird mit folgen
den \micrnn,c:,cn wieder in Kr,1ft g,•sel/t: 

1. § 1 wird wie folgt geändert:

c1l ln Abs,1tz l Untcrabs. l :---:r. 2 werden die \\'tirte „1. Juli
des Vurphres" durch die \Vurte „ l. lanuar· crsct,t. 

b) Folgende Protokollnotiz '-Jr. 2 wird eingefügt:
,,Nr. 2 Das ;\usbildunp- oder ,onstigc Rcchtswrhiilt

nis im Smne des ,\bs,1tzes l Unterabs. l Nr.2gilt 
auch dann als am 1. Januar begründet, wenn es 
wegen des gesetzlichen Feiertags erst am 1 . ..-\r
beitst.1g nach dem l. l,rnu,1r begnmciPt w,1rden 
ist." 

c) Die bisherigen Protokollnotizen '\rn. 2 und 3 werden
Nrn. 3 und 4.

d) In der Protokollnotiz Nr. 4 Satz 1 ,drd das Wort „freier"
durch das Wort „arbeitsfreier" ersetzt.

der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft 
L,mdesvc-rhrnde Hamburg und Scl1k·s1,·ig-H(,lstein 

der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und \'er kehr 
Bczirksverwc1ltungen Hamburg und '\ordwest 

der Gewerk�chaft Gartenbau. Land- und Forst\1·irtschaft 
Landesbezirk Nordmark 

,frm Verb,1nd 
Kirchlicher l\litarberter Nordelbien 

- andererseits -

\\·ird ,rnf der Cnmdl,1ge der T,irifn·rtr<ige vom 'i. No\•,,mber 
1 Y79 folgendes vereinbart: 

§ 1
/\ndern ng des !\Lrntclt,1ril\ ertrage„ für Aus;ubildcndc 

In § 12 Abs. 1 Satz 3 des Manteltarih·ertrages für Auszubil
drndc vorn l. Juni 1983, zuletzt geändert durch den ,\nde
rungstarifn·rtrag l\ r. 3 vorn 2,:-,. 1\ugu�t 1991, \\ erden die\ Vortc 
,, . der das 18. Lebensjahr noch nicht Yollendet hat," gestrichen. 

§2
Inkrafttreten 

Dieser Tarih-ertrag tritt mit Wirkung ,·om 1. Januar ll/92 in 
Kr,1ft. 

Zwischen 

* 

Tarifvertrag 
vom 20. Mai 1992 

zur Aufhebung des Tarifvertrages 
über eine Zulage an Auszubildende 

dem Verhrnd kirchlicher und diakllnischer 
.\nstellungsträger ,'\Jordelbien (VKDA-"-JEK), 

,·ertreten durch den geschäftsführenden Vorstind 

2. ln § 2 Untcrnbs. wird die 7ahl ,.]ülJ,-" durch die /.,1hl und
,,500,-" ersetzt.

§2
Inkrafttreten 

Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Juni 1992 in Kraft. 

* 

der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft 
Landesverbände Hamburg und Schleswig-Holstein 

der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr 
Bezirksverwaltungen Hamburg und Nordwest 

der Gewerkschaft Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft 
Landesbezirk Nordmark 

dem Verband 
Kirchlicher Mitarbeiter Nordelbien 

- andererseits -

wird folgendes vereinbart: 

Einziger Paragraph 

Der Tarifvertrag über eine Zulage an Auszubildende vom 
19. Februar 1990 wird mit Ablauf des 31. Dezember 1991 auf
gehoben.
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Kollekten im Jahr 1993 

:\ach i\rlih·I 79 i\b,. 1 Blll·h,t. k der Verfossung der '\_,ird
elbischen E\·.-Luth. Kirche hat die Kirchenleitung am 10./ 
11. ,\ugust 1992 den nachstehend abgedruckten Kollekten plan
für ,h;, [,ihr 1993 Lws,·hlossen.

Hinsichtlich der Durchführnng der Kollekten gilt die Rechts
verordnung über das Kollektenwesen (Kollektenordnung) 
v(1m ll.i\F'ril l978iCVOl3l.S 1-ß)i.d.Fvomh.Oktobcr llJ78 
(G\'0131. 5. 351). Besonders \\·eisen wir auf§ 4 der Kollekten
ordnung hin. Danach wird die Kollekte an der in der Gottes
dienstordnung vorgL•,eheJwn 5lelk, in der Regel ;ib D,ink
upter während des Liedes n,1ch dem Kanzelsegen eingesam
melt, nachdem sie mit ihrer Zweckbestimmung abgekündigt 
worden ist. 

Fine all;.;emcin \'Cr bind lichL' Kollekte darf nicht mit Kullck
ten für andere Zwecke verbunden werden. !\'eben der wäh
rend des Gottesdienstes eingesammelten Kollekte kann c1m 
i\u,gang dcr Kirclll' L'int' /.us;1l/lichc Lk·ckcns,m1mlung durch
geführt werden. lJber deren Z\\'eckbestimmung, die bekc1nnt
zugeben isi. entscheidet der Kirchenvorstand. 

Dit·,er 1\u,gc1bt· dt·s Ces('[/- und Vt·n,rdnun;.;,blattes i,l /ll
sätzlich ein Sonderdruck des Kollektenplanes 1993, der sich 
aus dem Blatt herausnehmen läßt, für den Gebrauch in der 
Sa krisll'i bL·igdi.1gl. 

!\/. S 1600 - T ll 

Kiel, den 18. August 1992 

Nc,rdelbisclws Kirchen;imt 

Im i\uttra;.;e 
Jöhnk 

Nr. 17 



Nr. 17 GVOBI. 1992 Seite 323 

Kollektenplan 1993 
der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche 

Lfd. Datum Tag der Einsammlung Z v:eckbestimmung Nr. 

1. 1. Januar 1993 Neujah rstag offen 
2. 3. Januar 1993 1. Sonntag nach Neujahr offen 

3, 6. Januar 1993 Tag der Erscheinung des Her rn: offen 
Epiphanias 

4. 10. Januar 1991 1. Sonntag nach Epiphzmias offen: Empfehlung: Ev.-Luth. Kirchbauverein fi.ir 
Nordelbien e.V. 

'.'. 17. Januar 1993 2. Sonntag nach Epiphanias Stadtmi ssion (Alt-Hamburg und Kiel ) 
6. 24. Januar 1993 3. Sonntag nach Epiphanias Arbeit an Suchtgefährdeten (Diakonisches Werk/Träger 

der Suchtk rankenarbeit ) 
7. 31. Januar 1993 4. Sonntag nach Epiphanias offen 
8. 7. Februar 1991 1. Sonntag vor der Passionszeit: Diakonissenanstalten Flensbur g  und Alten Eichen 

Septuagesimae Hambur g  
9. 14. Februar 1993 2. Sonntag vor der Passionszeit: Rauhes Haus Hamburg, Diakonissen-Mutterhaus 

Sexagesimae Hamburg-Volk-sdo rf 
10. 21. Februar 1993 Sonntag vor der Passionszeit: Ev. Gemeindeschwesternschaft in Schleswig-Holstein/ 

Estomihi Gemeindeschwesternzurüstung der Diakonie in 
Hamburg  

11. 28. Feb ruar 1993 1. Sonntag der Passionszeit: Diakonieverein Kropp, Diakonissenschwesternschaft 
Invokavit Bcthesda Hamburg 

12. 7. März 1993 2. Sonntag der Passionszeit: Nordelbische Bibel gesellschaften/Bibelverb reitung in 
Reminiszere der Welt 

13. 14. März 1993 3. Sonntag der Passionszeit: o ffen 
Okul i

14. 21. März 1993 4. Sonntag der Passionszeit: Bahnhofsmission (Schleswi g-Holstein, Hamburg, 
Lätare Altona) 

15. 28 .. tvfärz 1993 5. Sonntag der Passionszeit: offen 
Judika

16. 4. April 1993 6. Sonntag der Passionszeit: lutherische Kirchen in Osteuropa (Martin-Luther-Bund) 
Palmarum

17. 8. April 1993 Gründonnerstag o ffen 
18. 9. Apr il 1993 Karfreitag Landesverein für Innere Mission Ricklin g 
19. 11. April 1991 Ostersonntag Nordelbischcs \lissi<.ms/ent rum 

20. 12. April 1993 Ostermontag offen 
21. 18. April 1991 1. Sonntag nach Ostern: * Gesamttagung

Quasimodogeniti Kinder gottesdienst 1994

22. 25. April 1993 2. Sonntag nach Ostern: offen 
Miserikordias Domini 

23. 2.Mai 1993 3. Sonntag nach Ostern: offen 
Jubilate 

24. 9. Mai 1993 4. Sonntag nach Ostern: offen 
Kantate

25. 16. Mai 1993 5. Sonntag nach Ostern: o ffen 
Rogate

26. 20. Mai 1993 Christi Himmelfahrt offen 

27. 23. Mai 1993 6. Sonntag nach Ostern: o ffen; Empfehlung: Christoffel-Blindenmission 
Exaudi

28. 30. Mai 1993 Pfingstsonntag Ökumenisches Opfer (Projekt der Ökumenischen 
Zentrale) (Es werden d rei Projekte zur Auswahl durch 
den Kirchenvorstand vor geschlagen.) 

29. 31. Mai 1993 Pfingstmontag offen; Empfehlung: Partnerkirchen im Baltikum 

30. 6. Juni 1993 Tag der Heiligen Dreifaltigkeit: Düikonisches Werk der EKD 
T rinit,itis 

31. 13. Tuni 1993 1. Sonntag nc1ch Trinitatis offen; Empfehlung: Deutscher E\·,mgelischer
Ki rchentag

J2. 20. Juni l '193 2. Sonntag ncich Trinitatis 1 nnerkirchliche Aufgaben der VEJ .KD 
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Lfd. 
\:r. 

),\, 

34 

.15. 

_lh. 

37. 

38. 
:,9, 
-W.

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

4LJ. 

50. 

51. 

52. 

:;:i, 

5"±. 

:x,. 

56. 

57. 

58. 
59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

Datum 

27. Juni 199.1 

4. Juli 1993

11. Juli 1993
18. luli 199.,

25. Juli 1993

1. August 1993

8. August 199:,
15. August [LJcJ,

22. August 1993

29. August 1993

5. September 1993

12. September 1993

19. September 1993

26. September 1993

3. Oktober 1993

10. Oktober 1993

17. Oktober 1 c1cJ3

24. Oktober 1 LJLJ3

31. Oktober 1993

7. November 1993

14. Novembc·r 19CJ1

17. No\·em bL·r 1 LJLJ3

21. November 1993

28. November 1993

5. Dezember 1993

12. Dezember 1993

19. Dezember 1993

24. Dezember 1993

25. Dezember 1993

26. Dezember 1993

31. Dezember 1993

cvom. 1992 Nr. 17 

Tag der Einsammlung 

3. Sonntag nach Trinit<1tis

4. Sonntag nach Trinitatis

5. Sonntag nc1rh Trinitatis

6. Sonntag nach Trinitatis

7. Sonntag nach Trinitatis

8. Sonntag nach Trinitatis

9. Sonntag nach Trinitatis

10. Sonntag nach Trinitatis

11. Sonntag nach Trinitatis

12. Sonntag nach Trinitatis

13. Sonntag nach Trinitatis

14. Sonnt,1g nach Trinitatis

15. Sonntag nach Trinitatis

16. Sonntag nach Trinitatis:
Tag des Erzengels Michat>l
und aller Fngel

17. Sonntag nach Trinitatis:
Erntedankfest
18. Sonntag nach Trinitatis

19. Sonntag nach Trinitatis

20. Sunntag nach Trinitatis

Gedenktag der Reformation

Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres

Vorlct7tcr Sonntag des Kirchenjahres

Bulstag 

Letzter Sonntag des Kirchenjahres 
1. Sonntag im Advent

2. Sonntag im Advent

3. Sonntag im Advent

4. Sonntag im Advent

Heiligabend

1. Weihnachtstag

2. Weihnachtstag

Altjahresabend

Zweckbestimmung 

otfen; Empfehlung: Johanniter-Unfallhilfe 

Einrichtungen der Jugendhilfe (Jugendgemeinschafts
werk, St. Nikolaiheim Sundacker, Marienhof Wyk auf 
Föhr) 
>-:ordelbisches Missionszentrum 

Ökunwne und ;\usl.rndsarbeit der EKD 

Lutherischer Weltdienst (Projekt des Lutherischen 
\ \'eltbundes) 
Besondere gesamtkirchliche Aufgaben der EKD 

offe n 

\'ersöhnungs,1rbcit /Wischen Juden und Christen 

Martin-Luther-ßund 

of fen

Christlicher Blindendienst/Familienhilfe 
(:\'ordelb. Diak. \\'erk/Frauenwerk) 
b angelisclw Stiftung . \lstt>rdorf, Di,1konissenhaus 
Jerusalem Hamburg 
\ \'ahlkollekte 
<Für welches der beiden Projekte gesammelt werden 
soll, ist vom Kirchem,orstand zu beschließen). 
a l r\rbeit mit ausländischen Studentinnen und 

Studt>nten der ESC 
b) l3tldungswochen für Teilnehmer und

Teilnehmerinnen an Müttergenesungskuren
Anmerkung: Wird eine Zweckbestimmung nicht 
angegeben, so fließt die Kollekte dem Projekt al zu. 
Custav-i\dolf-Wcrk 

o ffen;
Empfehlung: Brot für die Welt

Pflegerische Dienste (Heim Vorwerk Lübeck, Stiftung 
r\nscharhöhc Hamburg. Martha-Stiftung Hamburg) 
F, ,nds für Ct>recl1tigkl'it und Vl'r;,iihnu ng (VELKDl 

otfen  

Aufüauhilfe für lutherische Kirchen Osteuropas 

offen  

offen; F.mpfchlung: Dienste der Vcrsiihnung (Kriegs
gr,1 bcrl ürsorge, Fned ensd iL·nstt', /\ m nL'S tv I ntL•rn,1tion,1 l l 
,,11 ('11 ;; 

otten 

Brot für die Welt 

offe n; Empfehlung: Berufsbildungswerke 
(Theodor-Schäfer-Werk Husum, Bugenhagen-Werk 
Timmendorfer Strand) 
offen; Empfehlung: Evangelischer Bund 

o ffen

Brot für die Welt

offen

offen; Empfehlung: Gustav-Adolf-Werk

Projekt des Diakonischen Werkes

* Anmerkung zu lfd. Nr. 21: Sofern an diesem Sonntag ein Konfirmationsgottesdienstes stattfindet, ist die Kollekte am nächsten
kollektenfreien Sonntag nachzuholen .

** Anmerkung zu lfd. Nr. 5"±: Sofern an diesem Tag eine EröffnungsYeranstaltung der Aktion BROT FÜR DIE WELT stilttfindet, 
wird empfohlen, f ür diese Aktion zu sammeln. 
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Bekanntgabe neuer Kirchensiegel 

Kiel, den 19. Augu"t 1LJY2 

Kirchengemeinde: T'etrus-1':nrd 

Kiel, den 19. August 1992 

Kirchengemeinde: 1-!örnerkirchcn 

Kirchenkreis: Rantzau 

Kirchenkreis: Kiel 

Die Lm�chrift des Kirchenc,iq;eb L1utl't: Ev.-Luth. 1'.irchen
gemeinde Petrus-Nord. 

Die Lmschrift des Kirchensiegels lautet: Ev.-Luth. Kirchen
gemeinde Hörnerkirchen. 

'.\.ordclbische� Kirchenamt 

Görlitz 

0: 
�:...,......>...:� 

• 

l&I �Q'(I;!==� -,: 1Z 
<� � 

'._.o ��l�t::J f) 

� �
.,. 

0"'1:1v-i�" 

Nurdclbisclw„ Kirclw110rnt 

Görlitz 

Az.: 9153 Petrus-'.\.""ord Kiel- R Il/R 3 
.--'\z.: LJ 153 Hörner kirchen - R II/ R 3 

Kic>l, den 19. i\ugust 1992 

Kirchengemeinde: Undholm 

1'.irchenkrei:,,: Südtundern 

Die Umschrift des Kirchensiegels lm1tet: E,·.-Luth. Kirchen
gemeinde Lindholrn. 

Norde lbisches Kirchenamt 

Görlitz 

Az.: 9153 Lindholm - R II/R 3 
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Stel I enausschrei bungen 

Pfarrstellenau ssch rei bungen 

In der Kirchengemeinde Bredstedt  im Kirchenkreis Hu
sum-Bredstedt \\·ird die 2. Pfarrstelle (Pfarrbezirk Bredstedt
Ost) vakant und ist zum 1.4.1993 mit einem Pastor oder einer 
Pastorin :;u besetzen. Der gegenwärtige Pfarrstelleninhaber 
tritt /U diesem Termin in den Rulwst,rnd. Die Beset:;u ng t'rfolgt 
durch Wahl dl's Kirchem·orstandl's 

Bredstedt, ländliche Kleinstadt mit ca. 5.000 Einwohnern und 
zentralörtlicher Funktion, liegt an der Bahnstrecke Hamburg
\\'esterland zwischen Husum und Niebüll. Grund- und 
Hauptschulen SO\\·ic Realschule sind ilm Ort, Fachgymnasien, 
C1 mnasien und Berufsschulen sind in Husum und \:id1üll gut 
/U erreichen. 

Zur Kirchengemeinde Bredstedt, ca. 4.600 Gemeindeglieder, 
gehört im Pfarrbezirk West die ländliche amtsfreie Gemeinde 
Reußenköge mit ca. 300 Gemeindegliedern. Zum Seelsorgebe
zirk der 2. Pfarrstelle (Ost) gehört das Kreisalten- und Pflege
lwim mit ca. l (HI 1 'Lit/cn. 

Die Kirchengenwinde hat ab t·inLige l'redigtst,itll' die St. 
Nikolai-Kirche, daneben ein geräumiges Gemeindehaus. Sie 
unterhält einen 3-Gruppen-Kindergarten, eine im Ausbau be
findliche Diakoniestation und einen Friedhof. 

\Jeben den Mitarbeiterteams in den genannten [inrichtun
gt'n ,1rbcitcn in dt'r Cenwinde 2 l\htoren, l hauptamtliche 
B-Kirchl'nmusih·nn, ein Küsll'r- und Hausrrn.'ister, eine Ce
meindesekretärin sowie anteilig ein Diakon als Regional
J ugendarbeiter, dazu ehrenamtliche Helferinnen und Helfer.

Für den Inhaber, die Inhaberin der 2. Pfarrstelle steht im 
Pfarrbezirk ein geräumiges Pfarrhi\us mit Amtszimmer und 
\'nrzimml'r und t'int'l11 Carten zur\ t'riügung. 

Dl'r Kirchenn1r,tdnd sucht für dil' 2. Pfarrstelle L'ir1t' ;(ingl're 
Pastorin/ einen iüngeren Pastor mit Gemeindeerfahrung, die/ 
der auch bereit ist, Leitungsverant\H1rtung in den kirchlichen 
Gremien zu übernehmen. 

Cl'sucht wird eine Pastorin/Pc1stor, der/dem der Cottl's
d it•nst in bew:1hrkn und in 11l'UL'n 1",,rml'n wichtig i,t. die/ der 
am Ccmeindeaufl1au mitwirken mochte und dit' dt•r l'inen 
Schwerpunkt ihrer i seiner Arbeit u.a. in der Kinder- und Ju
gendarbeit sehen könnte. 

Die Gottesdienste werden ab,\·echselnd gehalten, Seelsorge 
und Amtshandlungen sind 21uf die Pfarrbezirke bezogen. Alle 
,rn,iercn Arbl'it,bcreiche kiinnten in Abstimmung mit dem 
r-:ullegen und dl'm Kirchenvorstand auch be,.irksiil•L'rgrl'ifond 
nach Neigung und Fähigkeiten betreut werden. 

Bewerbungen mit 21usführlichem, handgeschriebenen Le
benslauf sind zu richten an den Herrn Propst des Kirchenkrei
ses Husum-Bredstedt, Schobüller Straße 36, 2250 Husum. 

Weitere Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen. 
Auskünfte erteilen Pastor Dahl, Süderstraße 32, 2257 Bred
stedt, Tel 04671 /2271, und Propst Kamper, Schobüller 
Straße 36, 2250 Husum, Tel. 04841 /2025. 

Abliluf der Bewerbungsfrist: Sechs Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 20 Bredstedt (2) - P III/P 1 

* 

In der Kirchengemeindl' Ld l'ndor f  im Kirchenkreis 'vlun
sterdorf ist die Pfarrstelle vakant und umgehend mit einem 
Pastor oder einer Pastorin zu besetzen. Die Besetzung erfolgt 
durch\ Vahl des Kirche,n-orstandes. 

Die Kirchengenwinde Edendorf in Itzehoe umfalst den Stadt
ll'il 1:ck•ndorf und lic·gt in landschaftlich rc'i:;volll'r Lagl' ,1111 
nördlichen St,1dtram1 n,n ltzl'hol'. Sie ist seit 1974 sclbst::ind igc 
Gemeinde mit ca. 3.600 Gemeindegliedern und einem 1976 
erbc1uten Gemeindezentrum mit Pastorat. 

In dem 1987 errichteten und vom Kirchenkreis verwalteten 
Kindergarten werden fa�t 100 Kinder betrcu t. Alle allgl'mein
bildt'ndt'n Schulen bdmdcn sich am Ort. 

Der Kirchenvorstand nimmt Amt und ,\uftrag ernst und 
freut sich auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

Als hauptamtliche Kräfte sind tätig: ein Gemeindehelfer, eine 
Pfarramtsgehilfin, eine Hausmeisterin. Außerdem helfen \·iele 
chrL•n,imtliclw Cenwindcglieder mit. 

l)JL' \t•rbindende \litte• aller geml'indlicht'n 1\kti\·it;ill'n i,t
der gut besuchte Cottesdil'nst, in dem kbhaft gesungen und 
aufmerksam gehört \\·ird. 

\' on dem Pastor oder der Pastorin \Vird erwartet, daß er, sie 
seine, ihre Gaben so einsetzt, daß die Gemeinde durch tfas 
Zusamnwnwirken aller das Fvangelium glaubhaft bu.eu.�t 
und trc,hlich lebt. 

Be\\·erbungen mit ausführlichem, handgeschril'benen Le
benslauf sind zu richten an den Herrn Propst des Kirchenkrei
ses :Vlünsterdorf, Heinrichstraße 1, 2210 Itzehoe. 

\\'eitere Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen. 
;\usl-..ünfte erteilen d1l' \'()rsitzende dl'� l(irchenvtirst,rndt',, 
Frau r-:ampm,111, Sd,astian-Knl'ip-Str. 27, 22 l () lt,chuL', 
Tel. ()4821/41851, und Propst Cerbl'r, HeinrichstraJ.;e !. 
221() Itzehoe, Tel 04821, 68840. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Vier Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz-und Verordnungsblattes. 

Az.: 211 Fdendorf- 1' II I' l 

In der Kirchengemeinde Re 11 i n  gen  im Kirchenkreis Pinne
berg \\·ird die 2. Pfarrstelle am 1. Oktober 7 q92 vakant und 1st 
zum frühl'stmiigliclicn Tc'rrnin mit l'inem l'astor odL'r L'll1t'r 
l\1"t1irin oder l'incm l'a'<torenl'hepaar mit jeweils eingL'
schränktem Dienstverhaltnis (50 %) zu besetzen. Die Be�et
zung erfolgt durch Wahl des Kirchenvorstandes. 

Rellingen ist ein Ort am nordwestlichen Stadtrand Ham
burgs gelegen, der an die Kreisstadt Pinneberg angrenzt. Er ist 
geprägt durch die hier ansässigen Baumschulbetriebe und 
große Wohngebiete einer in die beiden angrenzenden Städte 
orientierten Bevölkerung. Alle Schularten sind am Ort bzw. in 
erreichbarer Nähe. Ein geräumiges Pastorat steht neben der 
Kirche zur Verfügung. 

Die Kirchengemeinde Rellingen hat ca. 8.500 Gemeindeglie
der und drei Pfarrstellen, von denen die I. und III. mit einer 
Pastorin und einem Pastor besetzt sind. Zum Pfarrbezirk II 
gehören ein Teil Rellingen und die selbständige Gemeinde 
Tangstedt. Die Gemeinde hat eine Predigtstätte in der Rellin
ger Barockkirche. Sie ist Träger von drei Kindergärten und 
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einem Friedhof. Räume für gemeindliche Arbeit stehen in drei 
Gemeindehäusern zur Verfügung. 

Ein Schwerpunkt der Gemeindearbeit ist seit Jahren die Kir
chenmusik, die das kulturelle Leben des Ortes wesentlich 
bereichert. Sie wird durch einen A-fv1usiker geleitet. In der 
Jugendarbeit sind eine Mitarbeiterin im Gemeindedienst und 
ein Diakon tätig. Darüberhinaus gibt es eine Reihe ehrenamt
licher Mitarbeiterinnen in verschiedenen Gemeindebereichen. 

Die Gemeinde wünscht sich einen Pastor/ eine Pastorin, der/ 
die Offenheit und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit der 
K, lllegin und dem Kollegen, sowie dem Kirchenvorstand und 
den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen mitbringt. 

Bewerbungen mit ausführlichem hamigeschriebenen Le
benslauf sind zu richten an den Herrn Propst des Kirchenkrei
ses Pinneberg, Bahnhofstral?e 18 -22, 2080 Pinneberg. 

Weitere Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen. 
Auskünfte erteilen ckr Vursit/cnde des Kirchenn,rstandcs. 
Herr Schröder, 2084 Reilingen, Tel.: 04101/23873, l'astorin 
Hoefflin, Tel.: 04101 /24666, Pastor Dr. Rüppel, Tel: 04101.i 

33108,sowie Propst Dr. Lehrning. 2080 Pinneberg, Tel.: 04101 
211540. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Sechs \Vochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az : 20 Rellingen (2) -P 1/P 2 

Stellenausschreibungen 

In der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Ansgar in Hamburg-Lan
genhorn ist zum nächstmöglichen Termin die Stelle 

einer Diakonin/eines Diakons 

zu besetzen. 

Arbeitsschwerpunkte sind die Kinder- und Jugendarbeit so-
,de allgemein diakonisch-soziale Aufgaben. 

Zum Aufgabengd,iet gchiirL'n die Fortführung und der WL'i

tere Ausbau gemeindebezogener Gruppen mit Kindern und 
Jugendlichen, die Begle1Lmg und Fortbildung ehrenamtlicher 
\:litarbeiterinnen und i\liLirlwitcr, die Fortsetzung der beslc'
henden diakonisch-sL>1.i,1lt:n Arbeit, die Mitwirkung bei Got
tesdiensten und anderen gesamtgerncindlichcn Veranstaltun
gen. 

Gesucht wird eine Diakonin/Diakon, die/der sowohl selb
ständig arbeitet als ;iuch zur 7usammenarbeit mit haupt- und 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bereit ist. 

Die\ ergütung erfolgt nach dem KAT-Nl:K. 

Schriftliche Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen 
sind 1u richkn ,m den Kirchenn,rstand der Ev.-Luth. Kir
chengemeinde .\nsgar, Hamburg-Langenhurn, Langenhorner 
Chaussee 266, 2000 Hamburg 62. 

Auskünfte erteilt Herr Pastor f"riedrich Delius, Tel. 040/ 
531 83 12 und 532 11 36. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: vier Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

1\z.: 30 -Ansgar - E 2 

Die Ev.-Luth. Johannes-Kirchengemeinde Hamburg-Rissen 
sucht zum 1. Dezember 1992 oder später 

eine Diakonin/einen Diakon oder 
eine Erzieherin/einen Erzieher 

für 30 Stunden pro Woche in der Jugendarbeit. 

Wir erwarten: 
- Bemfserfahrung in d,·r Gerncindejugendarbei t
- Fortführung der gru ppenbeLogenen Arbeit und des J ugcnd-

cafes

- Ideen und Initiatin·n fiir Öffentlichkeitsarbeit
- Gewinnung, Begleitung und Fortbildung der ehrenamtli-

chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den ehrenamtli

chen Gruppenleiterinnen und Gruppenleitern und den
anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeinde

Wir bieten:

- ein geräumiges Gemeindehaus mit eigenen Jugendräumen
- engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Die Vergütung erfol,c:;t nach dem KAT-NEK.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis zum
20. Oktober 1992 zu richten an den Kirchenvorstand der Johan
nes-Kirchengemeinde Rissen, Raalandsweg 5, 2000 Hamburg
'i6.

Auskünfte erteilen Frau H. Wandschneider, Tel. 040/81 38 97 
und Pastor K. D. Wirtz, Tel. 040/81 27 76. 

Az.: 30 -Johannes - E 2 

Die Ev.-Luth. Kin·lwngemeinde Harksheidc-Falkenbcrg 
sucht zum nächstmöglichen Termin 

eine Diakonin/einen Diakon oder 
eine Sozialpädagogin/einen Sozialpädagogen 

mit kirchlicher Zusatzausbildung 

für die Kinder-, Konfirmanden- und Jugendarbeit. 

Wir wünschen uns eine Mitarbeiterin/ einen MitarbL'il,,r, cliL'/ 
der 
- mit Begeisterungsfähigkeit und Freude bei der Sache ist,
- die Kinder- und Jug,·ndarbL'it aktiv weiterführt,
- selbständige und eigenverantwortliche Konfirmandenarbeit

übernimmt,
- Freizeiten und andere Projekte durchführt,
- Konfirmandengottesdienste und Andachten gestaltet,
- die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter be-

gleitet,
- eigene Vorstellungen von gemeindepädagogischer Arbeit

entfaltet,
- und p,1rt1wrschaftlich und kreativ /U'-.amrnenarbeitet mit

der Offenen Jugendsozialarbeit (Teestube), den ehren- und
hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dem
Kinder- und Jugendausschuß und dem Kirchenvorstand.

Wir bieten: 
- Einbindung und viele Möglichkeiten in der Gemeindearbeit,

zu der außer dem Jugendhaus das Kirchliche Zentrum am
Falkenberg, die Falkenbergkirche, eine gemeindliche Kin
dertagesstätte und eine kirchenkreiseigene Familien-Bil
du ngssUilk und Beratungsstelle gch,,rL'n.
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Bewerbungen sind bis zum 16. Oktober 1992 zu richten an 
den Kirchenvorstand der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Harks
heide-Falkenberg, Kirchenplatz 1, 2000 Norderstedt. 

Auskünfte erteilen der Vorsitzende des Kirchenvorstandes 
Roman Zwetkow, Tel. 040/525 34 82, und Pastor Gunnar Ur
bach, Tel. 040/525 41 35 oder 525 11 81. 

Az.: 30 - Harksheide-Falkenberg - E 2 

Das Ev.-Luth. Gemeindezentrum Mümmelmannsberg sucht 
zum nächstmöglichen Termin 

eine Diakonin/einen Diakon oder 
eine Sozialpädagogin/einen Sozialpädagogen 

Es erwarten sie/ihn: 

- eine offene Kinderarbeit mit sozial benachteiligten Kindern
im Alter von vier bis 15 Jahren

- ein Freiraum für selbständige pädagogische Arbeit

- die Zusammenarbeit mit teilzei tbeschäftigten Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern

- eine regelmäfsig stattfindende „Kinderkirche", die von einer
Gemeindegruppe gestaltet wird

Wir wünschen uns:

- ein Herz für diese Kinder

- Organisationsfähigkeit

- pädagogische Kompetenz

- geistlich-theologisches Engagement

- Interesse für die Kirchengemeinde und den Stadtteil

Die Wochenarbeitszeit kann 38,5 Stunden betragen.

Die Vergütung erfolgt nach dem KAT-NEK.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind zu rich
ten an Pastor Christoph Touche, Havighorster Redder 46 c, 
2000 Hamburg 74. 

Auskünfte erteilt Pastor Touche, Tel. 040 /715 64 86, oder 
nachrichtlich Tel. 040/715 26 45. 

Az.: 30 - Steinbek - E 2 

Der Ev.-Luth. Kirchenkreis Niendorf in Hamburg sucht bald
möglichst 

einen Finanzsachbearbeiter bzw. 
eine Finanzsachbearbeiterin 

Kenntnisse in der kirchlichen Vern·altung und Mitglied
sch,lit in dn F\·,rngelisclwn Kirche sl'lll'l'l wir vor;ius. PC-Fr
t,1hrung w,ire \\'Ünschenswert. 

Fs handelt sich um eme neueingerichtete Planstelle nach 
KAT V b, 100%. Die Stellenbeschreibung sieht Tätigkeiten nw, 
die sich auf eigenständige Durchführung von Haushalts- und 
Finanzangelegenheiten beziehen. Der Stelleninhaber bz,\·. die 
Stelleninhaberin wrtritt den Verwaltungsleiter in obenge
n,1111llL'n Bereichl'n. \ \citerhin ist dil' CL'schMtsführung für die 
K11c\wnkrl'is-Svn, ,de ,rn die Stelle gebunden. 

Wir wünschen uns einen Kollegen bzw. eine Kollegin, der 
bzw. die gern in einem überschaubaren Team arbeitet. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 21. September an 
den Kirchenkreis '\;iendorf, Kollaustr. 239, 2000 Hamburg 61. 

Auskünfte erteilen Herr Jacobsen und Herr Tetzlaff, Tel.: 
040/58 14 26. 

Az.: 30 KK Niendorf- D 11 

* 

In der Lutherkirchengemeinde Elmshorn (Nordelbische Kir
che) ist die Stelle eines/ einer hauptamtlichen 

Kirchenmusikers/Kirchenmusikerin 
(B-Stelle 100 % ) 

durch Stellenwechsel des bisherigen Stelleninhabers freige
worden und ab sofort neu zu besetzen. 

Die Stadt Elmshorn mit 45 000 Einwohnern liegt 30 km nord
westlich von Hamburg (5-Bahnanschluß). Alle Schularten sind 
am Ort. 

Die Kirchengemeinde hat ca. 9 000 Gemeindeglieder in drei 
Pfarrbezirken bei einer Predigtstätte. 

Zu den Aufgaben gehören: 

- Organistendienst bei Gottesdiensten und Amtshandlungen

- Musikalische Ausgestaltung von besonderen Gottesdien-
sten mit Gemeindesingen und neuem geistlichen Liedgut

- Leitung der Kantorei, des Kinder- und Jugendchores

- Durchführung von Kirchenkonzerten.

Die für die Kirchenmusik aufgeschlossene Gemeinde
wünscht sich eine Kirchenmusikerin/ einen Kirchenmusiker, 
die/ der die bisherige kirchenmusikalische Arbeit fortführt 
und neue Impulse setzt. 

[n der Lutherkirche stehen eine Führer-Orgel (1970, 2 Ma
nuale, 21 Register), ein neues Klavier und Orff'sches Instru
mentarium zur Verfügung. 

Die Vergütung erfolgt nach dem Kirchlichen Angestelltenta
rifvertrag (KAT-NEK). 

Eine Wohnung steht zur Verfügung. 

n, werbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis sp:ite
stens 4 Wochen nach Erscheinen der Anzeige zu richten an den 
Vorsitzenden des Kirchenvorstandes, Herrn Peter Huckfeldt, 
Wasserstr. 10, 2200 Elmshorn, Tel.: 04121/7 34 79. 

Auskünfte erteilen außerdem: Frau Pastorin Pflüger, Tel.: 
04121 /7 11 62 und Herr Kirchenmusikdirektor Udo Sternberg, 
Tel.: 04124/36 41. 

Az.: 30-Luther-Elmshorn- T II/T 3 

* 

In der E,·.-luth. Kirchengemeinde Kaltenkirchen ist die 
Ganztagsstelle einer/ s 

Verwaltungs fach angestellten 

ab sofort /ll bL•sd/L'n. /'.lJ clc•n ,\ufg,iben geh\,rt die sclbc,t,indi
ge Bearbeitung der Sachgebiete Dienst- und .\fietwohnungen, 
Bau und Liegenschaften, \"ersicherungswesen u. a. m. Bewer
berinnen sollten Berufserlahrung in der öffentlichen Verwal
tung nachweisen. Vorkenntnisse im Umgang mit EDV sind 
erwün�cht. Die VL'rgütung vrfolgt 11,1ch K.\ T (L'ntspr. BAT) 
VII/VI b. DiL' Mitgliedschcilt in der L'V. Kirche• wird vor,lllS).';L'
sl'l/t. Bc1\�LTbungen bitll' ,rn die KircilL'l1\Tr1\"dltung, Kieler 
Straise 7, 23:;s Kaltenkirchen. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: 2 Wochen nach Erscheinen die
ser Ausgabe. 

1\/. 3ll K,illl'nkirclll'n - D 11 
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Personal nach richten 

Ern,111111: 

�lit Wirkung vom 1. September 1992 der Pastor z.A. Erich 
F ,1 L' h l in g, / . .7. in fü ,khorsl übL'r '-.ictm1ünslt-r, bei gleich
zeitiger Begründung eines Diensh'erhältnisses als Pastor 
,rnf LL1benszcil /ur i\Jllrdelbisclwn Ev.-Luth. KirchL· /.um 
Pastor der Pfarrstelle der Kirchengemeinde Bokhorst, 
Kirclwnkreis J\;cumünc;ter; 

mit Wirkung vom 1. September 1992 der Pastor Ralf G reß-
111,1 n n z]. in\ lünsterdorf. bei gleichzeitiger Begründung 
eines Dienstverhältnisses als Pastor auf Lebenszeit zur 
Nord elbischen Ev.-Luth Kirche zum Pastor der Pfarrstelle 
der KirchengcmeindL' St. 1\nschc1r MünstL'rdurf, Kirchen
kreis Münsterdorf. 

Berufen: 

;-lil Wirkung vom 16. 1\ugusl 1'!92 aut die Dauer Ion 5 Jahren 
die Pastorin Dorothea Heiland, bisher in Fockbek, in die 
4. l'l,1rrslL'llc dL's kirchlichen l)icnsles in der ,\rheihwell
der \JEK mit dem Dienstsitz in Heide;

mit Wnkuns vom l. Oklciber 1'1'!2 auf die Dauer 10115 Jahren 
die Pastorin Gitta \Vol ter s ,  bisher in Kiel, in die 
4. l''l,1rrstdle der Norclelbisc:hen b·.-Luth. Kirche für Kr,111-
kenhausseelsorge im Klinikum der Christian-Albrechts
Univcrsit:it zu Kiel (cingesch1<inktcs Diensl\'erhältni,
-50 'k -).

Erngctührt: 

,\m '.ll. Mai 1992 der Pastor Dr. Axel Den ecke in das Amt 
des liauptpast,Jrs an der l Jauptkirche St. Katharinen im 
Kirchenkreis Alt-Hamburg - Bezirk Mitte-; 

am LJ. 1\ ugust l lJLJ2 der l'a�tor M i,·hc1cl) e n s L' n ab l'astor 111 diL' 
1. Piarrstelle der Kirchengemeinde Mürwik, Kirchenkreis
Flensburg;

am 2. August 1992 der Pastor Fritz K rämer als Pastor in die 
Pfarrstelk· der\ \·ichern-Kirchcngenwinde in l\L1u111t'1 nster, 
Kirchenkreis Neumünster; 

am 9. August llJ92die Pastorin Chrislc'l Rüder als Pc1st,1rin in 
die 2. Pfarrstelle der Epiphanien-Gemeinde Hamburg, 
Kirchenkreis Alt-Hamburg Bezirk Nord-; 

am 16. August 1992 der Pastor Peter Witt als Pastor in die 
1. l'L1rrstcllc ckT Kirclwngerneinck' St. Certrnd /LI Flefö
burg, Kirchenkreis Flensburg.

\' er längert: 

Die Bc1urlaubung cks Pastclrs Ddlc'1' ]\; ,1 n n ,, hir c<i1w Tä tigkc'i t 
im Kirchenamt der EKD in Hanno\'er über den 30. April 
199, hinaus his einschließlich '.ll. \ liir7 1 CJ%. 

Entlassen: 

l\lit Wirkung vom 1. Oktober l lJl.J2 der Pastor Dr. Hansgünter 
L u d  e wig, bisher in Lübeck, aus dem Dienst der T\;ordel
bischen b .-Lulh. Kirche zm..'cks L bern,1hme in den Diemt 
der Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig. 

In den Ruhestand \·ersetzt: 

i\!1t Wirkung 1·0111 l. Okt,,ber 1 lJ'l2 der friedhobarnlsinspeklL1r 
beim Ev.-Luth. Kirchengemeindeverband Itzehoe, Herr 
Vikt,ir Kl.1hn; 

mit Wirkung vom 1. April 1993 der Pastor i.\V. Heinrich 
Kuhfuss. 

t 

Hans Förster 

geboren am-±. Juni 1913 in Saalfeld./Saale 
gestorben am 7. Juli 1992 in Preetz 

Der Verstorbene wurde am 4. August 1940 in 
Hohndorf, Kreis Glauchau, ordiniert. Anschließend 
war er Pastor der Evangelisch-lutherischen Landes
kirche Sachsens und der Evangelisch-lutherischen 
Kirche in Thüringen. 

Von 1958 bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand am 
1. Oktober 1980 war er Pastor in Heikendorf.

Die Nordelbische Ev.-Luth. Kirche dankt Pastor
Förster .  

Jesus Christus lasse ihn die ewige Herrlichkeit 
schauen. 
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Lfd. Datum.'.\r. 

1. 1. Januar 1993
-, 3. Januar 1993

3. 6. Januar 1993

4. 10. fanuar 7 9q3

5. 17. Januar 1993

6. 24. lanuar 1993

7. 31. Januar 1993
s , .. 7. Februar i lJ93

9. 14. Februar 1993

10. 21. Februar 1993

11. 28. Februar 1993

12. 7. \;lärz \()()3

13. 14. :v1ärz 1993

14. 21. :vlärz 1993

1 '>. 28. \J;irz l9LJ,s

16. 4. April 1993

17. 8. April 1993
18. 9. April 1993
1 l). ll. :\pril FJ(JJ

20. 12. April 1993

21. 18 :\pril 19CJ,s

22. 25. April 1993

23. 2. :vlai 1993

24. 9.Mai 1993

25. 16.Mai 1993

26. 20. Mai 1993

27. 23.Mai 1993

28. 30.Mai 1993

29. 31. Mai 1993

30. 6. Juni 1993

31. 13.Juni 1993

32. 20. Juni 1993

Kollektenplan 1993 
der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche 

Tag der Einsammlung 

Neujahrstag 

1. Sonntag nach Neujahr

Tag der Erscheinung des Herrn: 
Epiphanias 
1. Sonn teig mch Epiphanie,,;

2. Sonntag nach Epiphanias

_7. Sonnt,,g nach Epiphanias

--i. Sonntag nach Epiphanias 

3. SlnmL,g vor der Passionszeit:
Septuagesimae

2. Sonntag vor der Passionszeit:
Sexagcsi n1aL)

Sonntag vor der Passionszeit: 
Estomihi 

1. Sonntag der Passionszeit:
Invokavit

2. Sonnt1g der Pas�ionszeit:
Reminiszere

3. Sonntag der Passionszeit:
Okuli

4. Sonntag der Passionszeit:
Lätare

°'· Sonntag der Passionszeit 
Judika 

6. Sonntag der Passionszeit:
Palmarum

Gründonnerstag 
Karfreitag 

Ostersonntag 

Ostermontag 

1. Sonntag nach Ostern:
Quasirnodogt>niti

2. Sonntag nach Ostern:
Miseriknrdias Domini

3. Sonntag nach Ostern:
Jubilate

4. Sonntag nach Ostern:
Kantate

5. Sonntag nach Ostern:
Rogate

Christi Himmelfahrt 

6. Sonntag nach Ostern:
Exaudi

Pfingstsonntag 

Pfingstmontag 
Tag der Heiligen Dreifaltigkeit: 
Trinitatis 
1. Sonntag nach Trinitatis

2. Sonntag nach Trinitatis

Z\\·eckbestimmung 

off en 

of ien 

offen 

offen: Empfehlung· Ev-1.uth. Kirchbauverein für 
l\urddbien e.V.

Stadtmission (Alt-Hamburg und Kiel) 

J\rbL'it an Suchtgt'f,1hrdeten (Diakonisches Werk/Tri'igE•r 
der Suchtkrankenarbeit) 
offen  

Diakonissenanstalten Flensburg und :\lten Eichen 
Hamburg 
Rauhes Haus Hamburg, Diakonissen-:vfutterhaus 
1 L1mburg-\'olksdorf 
Ev. Gemeindeschwesternschaft in Schleswig-Holstein/ 
Gemeindeschwesternzurüstung der Diakonie in 
H,1mburg 
Diakonieverein Kropp, Diakonissenschwesternschaft 
Bethesda Hamburg 
Nc,rdelbischc Bibclgt·�ellscha ften /Bibel verbrl'itung in 
der Welt 
offen  

Bahnhofsmission (Schleswig-Holstein, Hamburg, 
Altona) 
() \tL'n 

L utherische Kirchen in Osteuropa (Martin-Luther-Bund) 

offen  

Landesverein für Innere Mission Rickling 
l\tirdelbisdws Missi,mszentrum 

offen 

* Cesamttagung
Kmdergottesdienst 1994
offen 

offen 

offen 

off en 
offen; Empfehlung: Christoffel-Blindenmission 

Ökumenisches Opfer (Projekt der Ökumenischen 
Zentrale) (Es werden drei Projekte zur Auswahl durch 
den Kirchenvorstand vorgeschlagen.) 
offen; Empfehlung: Partnerkirchen im Baltikum 

Diakonisches Werk der EKD 

offen; Empfehlung: Deutscher Evangelischer 
Kirchentag 
Innerkirchliche Aufgaben der VELKD 



Lfd. Datum
Nr. 

33. 27. Juni 1993

34 4.Julil993

15. 11. Juli 1991

36. 18. Juli 1993

37. 25. Juli 1993

38. 1. August 1993

19. 8. August 1993

40. 15. August 1993

41. 22. August 1993

42. 29. August 1993

43. 5. September 1993

44. 12. September llllJ3

45. 19. September 1993

46. 26. September 1993

47. 3. Oktober 1993

48. 10. Oktober 1993

4q. 17. Oktober 199,

50. 24. Oktober 1993

51. 31. Oktober 1993

52. 7. Nm ember 1993

53. 14. N(.wember 1993

54. 17. Nm·ember 1993

55. 21. November 1993

56. 28. November 1993

57. 5. Dezember 1993

58. 12. Dezember 1993

59. 19. Dezember 1993

60. 24. Dezember 1993

61. 25. Dezember 1993

62. 26. Dezember 1993

63. 31. Dezember 1993

Tag der Einsammlung 

3. Sonntag nach Trinitatis

4. Scmntag n,Kh Trinit,ltis

5. Sc,nntag nach Trinitatis

6. Sonntag nach Trinitatis

7. Sonntag nach Trinitatis

8. Sonntag nach Trinitatis
9. Sonnti,g nach Trinitc1tis

JU. Sonntag nach Trinitatis

11. Sonntag nach Trinitatis

12. Sonntag nach Trinitatis

13. Sonntag nach Trinitatis

14. Sonntag n,ich Trinitatis

15. Sonntag nach Trinitatis

16. Sonntag nach Trinitatis:
T,1g des Erzt>ngeb Michael
und aller Engel

17. Sonntag nach Trinitatis:
Erntedankfest
18. Sonntag nach Trinitatis

19. Sonntag nach Trinitatis

20. Sonntag nach Trinitatis

Gedenktag der Reformation

On tlletztt'r Sonntag des Kirchenjahres

Vorletzter Sonntag des Kirchenjahres

13uL;tag 

Letzter Sonntag des Kirchenjahres 

1. Sonntag im Advent

2. Sonntag im Advent

3. Sonntag im Advent

4. Sonntag im Advent

Heiligabend

1. Weihnachtstag

2. Weihnachtstag

Altjahresabend

Zweckbestimmung 

offen; Empfehlung: Johanniter-L:nfallhilfe 

Einrichtungen der Jugendhilfe (Jugcndgcnwinschafts
werk, St. Nikolaiheim Sundacker, Marienhof Wyk auf 
Föhr) 

Nordelbisclws 1\lission,/l'IÜrttm 

Ökumene und Auslandsarbeit der EKD 

Lutherischer \Veltdienst (Projekt des Lutherischen 
Wcl tbundes) 

Besondere gesamtkirchliche Aufgaben der EKD 

o ffe n 

Versölmungsarbcit zwischen Juden und Christen 

Martin-Luther-Bund 

offen 

Christlicher Blindendiens t/Fanülienhilfe 
(Nordelb. Diak. Werk/Frauenwerk) 
Evangelische Stiftung ,\lstcrdort. Diakoni,senhaus 
Jerusalem Hamburg 
Wahlkollekte 
(Für 11·elchcs der beiden f'rojektc ges,111,melt wcTdL'n 
soll, ist vom Kirchenvorstand zu beschlieLien). 
a) Arbeit mit c1usländischen Studentinnen und

Stucknten der ESG

b) Bildungswochen für Teilnehmer und
Teilnehmerinnen an :\füttergenesungskuren

Anmerkung: \\'ird eine Zweckbe,limmung nicht 
angegeben, so fließt die Kollekte dem Projekt a) zu. 
Gustc1 \·-Adolf-Werk 

offen;
Empfehlung: Bwt für die Weil

Pflegerische Dienste (Heim Vorn·erk Lübeck, Stiftung 
Anscl1c1rhöhe Hamburg, Martha-Stiftung Hamburg) 

Fcmds für Ccrechligkei l und VeNihnung ( VELKD 1 

offen 

Aufbauhilfe für lutherische Kirchen Osteuropas 

of  f cn

offen; Empfehlung: Dienste der Versöhnung (Kriegs
gräberfürsorgL'. Friedensdienste, 1\mnesl\· International)

offen** 

o ffen

Brot für die Welt

off en; Empfehlung: Berufsbildungswerke 
(Theodor-Schäfer-Werk Husum, Bugenhagen-Werk 
Timmendorfer Strand) 
off en; Empfehlung: Evangelischer Bund 

offen  

Brot für die Welt 

offen

offen; Empfehlung: Gustav-Adolf-Werk

Projekt des Diakonischen Werkes

* Anmerkung zu lfd. Nr. 21: Sofern an diesem Sonntag ein Konfirmationsgottesdienstes stattfindet, ist die Kollekte am nächsten
kollektenfreien Sonntag nachzuholen.

** Anmerkung zu lfd. Nr. 54: Sofern an diesem Tag eine Eröffnungsveranstaltung der Aktion BROT FÜR DIE WELT stattfindet, 
wird empfohlen, für diese Aktion zu sammeln. 




